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VORWORT

LIEBE BÜRGERINNEN UND BÜRGER, 
LIEBE INTERESSIERTE,

dieser Gestaltungsleitfaden befasst sich eingehend mit unserer Innenstadt – mit ihren Qualitäten, ihrer Struk-
tur und ihren Besonderheiten. Er ist das Ergebnis eines intensiven Dialogs zwischen Bürgerinnen und Bürgern, 
Stadtplanerinnen und Stadtplanern, Architekten und anderen Akteurinnen und Akteuren.

Dormagens Innenstadt ist ebenso ein Ort des Handels und der Dienstleistungen wie auch ein lebendiger 
Raum für Begegnungen und Gemeinschaft. Um dies auch optisch weiter zu fördern, hat dieser Leitfaden die 
Aufgabe, eine klare Orientierung für die zukünftige Entwicklung und Gestaltung unserer Innenstadt zu schaf-
fen.

Ziel ist es, ein harmonisches und einladendes Stadtbild zu fördern, das sowohl den Bedürfnissen der Anwoh-
nerinnen und Anwohner als auch der Besucherinnen und Besucher gerecht wird. Wir möchten die Aufent-
haltsqualität erhöhen, die Barrierefreiheit verbessern und gleichzeitig den Charme unserer Stadt bewahren.

In der Vergangenheit haben manche Veränderungen der Fassaden – etwa übergroße Schaufenstereinbauten 
oder ein sorgloser Umgang mit dem direkten Umfeld – das Erscheinungsbild gestört. Mit diesem Leitfaden er-
halten Sie nun eine wichtige Grundlage an die Hand, wie dies zukünftig vermieden werden kann. Er bietet zu-
dem allen, die sich für die Entstehungsgeschichte und die baulichen Qualitäten unserer Innenstadt interessie-
ren, viel Wissenswertes. 

Zusammen mit den geplanten Umgestaltungsmaßnahmen rund um das Zentrum soll unsere Mitte zu einem 
attraktiven Aushängeschild Dormagens werden. Ich freue mich auf die positive Entwicklung unserer Dorma-
gener Innenstadt und lade Sie dazu ein, aktiv an diesem Prozess mitzuwirken. 

Ihr 

Erik Lierenfeld  
Bürgermeister der Stadt Dormagen
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Der Bereich entlang Kölner Straße ist nicht nur die 
historische Keimzelle, sondern auch das soziale und 
kulturelle Zentrum der Stadt Dormagen. Er bündelt 
Einzelhandels- und Gastronomieangebote, dient als 
Wohnort und Treffpunkt und bietet darüber hinaus 
Raum für Veranstaltungen und Feste. Aufgrund die-
ser intensiven öffentlichen Nutzung ist die Gestal-
tung des Stadtbildes in der Dormagener Innenstadt 
von wesentlicher Bedeutung.

Trotz baulicher Veränderungen haben sich der his-
torische Stadtgrundriss und ein vielfältiges Erschei-
nungsbild erhalten. Abwechslungsreiche Raumfol-
gen aus Straßen und Freiräumen sowie denkmalge-
schützte oder stadtbildprägende Bauten tragen zur 
Atmosphäre der Innenstadt bei. Um diese Attraktivi-
tät weiter auszubauen und die Innenstadt als Identi-
fikationspunkt für Bewohner:innen und Gäste zu stär-
ken, ist es erforderlich, das Bewusstsein aller Betei-
ligten für die stadträumlichen und architektonischen 
Qualitäten zu schärfen und Wege zur Beseitigung of-
fenkundiger gestalterischer Mängel zu finden.

Vor diesem Hintergrund setzt sich die Stadt Dorma-
gen aktiv und vorausschauend mit den Prozessen in 
der Innenstadt auseinander. Auf der Grundlage des 
Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 
(ISEK) wurde die Innenstadt in die Städtebauförde-
rung aufgenommen. Unter der Überschrift „Aktivie-
rung der Kölner Straße“ wurde dabei das Ziel formu-
liert, das Stadtbild aufzuwerten und im Sinne einer 
einheitlichen Gestaltungssprache bauliche Qualitä-
ten zu erhalten und in Szene zu setzen. Die Erarbei-
tung des Gestaltungsleitfadens wird dabei als wichti-
ger Bestandteil zur Erfüllung des Ziels beschrieben. 

Hierauf aufbauend stellen sich für die zukünftige 
Entwicklung der Dormagener Innenstadt folgende 
Fragen:

 ϐ Was macht das Besondere der Innenstadt von 
Dormagen aus – sei es bei seinen Gebäuden oder 
bei seinem Stadtgrundriss und seinem Stadtraum?

 ϐ Wie kann das Stadtbild auch im Sinne der Nut-
zer:innen, Gewerbetreibenden und Besucher:in-
nen weiterentwickelt werden, ohne das Besonde-
re, was die Innenstadt ausmacht, aufzugeben?

 ϐ Wie spiegelt sich die Geschichte in der Innenstadt 
wider und welchen Einfluss hat die historische 
Entwicklung auf das heutige Aussehen der Innen-
stadt und seine Gestaltung?

 ϐ Wie beeinflussen die jeweiligen Gestaltungsmerk-
male der für Dormagens Innenstadt typischen 
Bauepochen die Qualität der Bauten? Welche 
sind besonders wichtig und erhaltenswert?

 ϐ Wie können diese gebäudetypischen Gestaltungs-
merkmale erhalten und gesichert werden?

 ϐ Wie kann die Aufenthaltsqualität für Bewohner:in-
nen, Nutzer:innen und Gäste erhöht werden?

Der vorliegende Gestaltungsleitfaden soll diese Fra-
gen beantworten und damit den eingeschlagenen 
Weg der behutsamen Innenstadtentwicklung fortfüh-
ren. Der Leitfaden zielt darauf ab, die prägenden Ge-
staltungsmerkmale der Dormagener Innenstadt zu 
beschreiben und Vorgaben für zukünftige Umbau- 
und Neubauvorhaben, die Anbringung von Werbean-
lagen sowie die Ausweisung von Sondernutzungen 
im öffentlichen Raum zu geben. Er beschreibt als in-
formelles Planungsinstrument Gestaltungsempfeh-
lungen und zeigt anhand positiver wie negativer Bei-
spiele auf, wie gute Gestaltung im Sinne einer Dor-
magener Architektursprache funktioniert. Er dient 
als Grundlage für die Ausarbeitung formeller, also 
rechtsverbindlicher Vorgaben, die mit einer Gestal-
tungssatzung weitergehend fortgeschrieben werden 
und zwingend zu beachten sind.

ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG
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Räumlicher Geltungs bereich  Gestaltungsleitfaden

In Gänze bildet der Leitfaden damit für private 
Eigen tümer:innen wie auch für öffentliche Akteur:in-
nen die Grundlage, zukünftige Projekte voranzutrei-

Bethaus

Rathaus-Galerie

Stadtverwaltung

Alter Friedhof

Marktplatz

Quartier Krefelder Str.

Schützenplatz

ehem. Zuckerfabrik

Historisches Rathaus

St. Michael

ben, ohne die aufeinander abgestimmte Gesamtent-
wicklung der Innenstadt Dormagens aus den Augen 
zu verlieren. 
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Der Siedlungsursprung Dormagens lässt sich auf etwa 
85 n. Chr. datieren. Dormagen (römisch Durnomagus) 
lag damals in einer geografischen, „limesartigen“ Fes-
tungslinie römischer Lager entlang des Rheins zwi-
schen den Städten Köln und Xanten. Das eigentliche 
Kastell befand sich im Bereich des heutigen Rathau-
ses und erstreckte sich über Gebiete, die heute von 
der Kölner Straße, der Nettergasse, der Römerstraße 
und der Marktstraße umfasst werden. Dieser Bereich 
grenzte sich zum früheren Rheinufer im Bereich der 
heutigen Straßen Unter den Hecken und B9 ab und 
bildete dort eine natürliche Grenze aus.

Über die Jahrhunderte wechselte die Zugehörigkeit 
Dormagens mehrfach. So gehörte das Stadtgebiet bis 
zum Jahr 1794 zeitweise zum Herzogtum Jülich oder 
dem Kurfürstentum Köln, bis es schließlich bis in das 
Jahr 1814 unter französischer Regierung stand und 
anschließend Preußen zugeordnet wurde. Während 
dieser Zeit bestand Dormagen aus einer Ansammlung 
von Häusern rund um den Kirchturm. Über den Cha-
rakter einer Landgemeinde mit Ackerbau und Vieh-
zucht kam Dormagen nicht hinaus.

Die Entwicklung Dormagens erfolgte stets entlang 
der historischen Wegeverbindung zwischen Köln und 
Neuss. So erstreckte sich der Siedlungskörper zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts nahezu ausschließlich auf 
eine langgestreckte, straßenbegleitende Bebauung 
entlang der heutigen Kölner Straße. Dort fanden sich 
meist Wohnhäuser, teilweise mit integrierten Hand-
werks- oder Einzelhandelsbetrieben, denen sich land-
wirtschaftliche Wirtschaftsgebäude im hinteren Be-
reich der Gebäude anschlossen. 

Mit dem Bahnanschluss im Jahr 1855 veränderte sich 
das Erscheinungsbild Dormagens vom Dorf der Acker-

HISTORISCHE ENTWICKLUNG

bauern zum Industriestandort. Insbesondere im südli-
chen Bereich des Siedlungskörpers siedelten sich Be-
triebe an, deren großmaßstäbliche bauliche Struktur 
sich von der umgebenden Bebauung deutlich absetz-
ten. 1864 wurde mit dem Bau der Zuckerfabrik be-
gonnen, 1876 folgte die erste Telegrafenstation, 1884 
ein Postamt und 1895 eine Brauerei. Mit dem Bau des 
Chemieparks ab 1916 war die Entwicklung zu einem 
Industriestandort endgültig eingeleitet. Die Chemie-
industrie war von nun an bedeutender Wirtschafts-
zweig. Der Wohnungsbau konzentrierte sich während 
dieser Zeit vor allem in der Nähe der neu geschaffe-
nen Arbeitsstandorte der Chemieindustrie, wodurch 
sich die Siedlungsentwicklung in dieser Zeit vorrangig 
in südlicher Richtung ausdehnte.

Ab den 1930er-Jahren entwickelte sich die Bebauung 
aufgrund des räumlichen Konfliktes mit den Industrie-
standorten nach Norden und Westen fort. Wurde die-
se Entwicklung zwar durch den Zweiten Weltkrieg 
ausgebremst, verdichtete sich in der Nachkriegspha-
se insbesondere der Bereich zwischen Bahnhof und 
Kölner Straße als Erweiterungsgebiet, dessen Entwick-
lung durch ein orthogonales Straßenraster gekenn-
zeichnet war. Eine zweite Erweiterungsphase in den 
1960er-Jahren bedeutete die bis dahin größte räumli-
che Ausdehnung Dormagens. So fand eine planmäßi-
ge Erweiterung nördlich der Flora- und Bahnhofstraße 
statt, die sich insbesondere durch umfangreiche Stra-
ßenbaumaßnahmen sowie ausgedehnten Geschoss-
wohnungsbau mit vereinzelten Ein- und Zweifamilien-
häusern auszeichnete.

Heute bildet der historische Siedlungskern des Stra-
ßendorfes die Innenstadt aus. Großflächige Entwick-
lungen fanden seit den 1980er-Jahren nicht mehr 
statt. Viel mehr zeichnete sich die bauliche Entwick-
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lung durch vielfältige Sanierungs- und Nachverdich-
tungsmaßnahmen sowie Um- und Neubauten aus, die 
das Stadtbild bis heute prägen. Mit dem ISEK aus dem 

Historische Entwicklung Dormagen

 1960er-Jahre       2023 

 1895         1930er-Jahre 

Jahr 2022 wurde diese Entwicklung beschrieben und 
die positive Beeinflussung des Stadtbilds als wesentli-
ches Ziel der Innenstadtentwicklung formuliert.
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RAUMSTRUKTUR

Stadtgrundriss. Die Dormagener Innenstadt bietet 
ein vielfältiges Stadtbild aus geschlossenen und auf-
gelockerten Straßenräumen, welches die historische 
Entwicklung der Stadt deutlich ablesbar macht. Der 
Stadtgrundriss wird dabei maßgeblich durch die Köl-
ner Straße als historische Wegeverbindung sowie die 
ursprüngliche Forderung nach schmalen Gebäuden 
bei großer Parzellentiefe mit rückwärtig angeordne-
ten Neben-/Wirtschaftsgebäuden und privaten Frei-
flächen geprägt. 

Aus diesem Grund fassen überwiegend grenzständi-
ge, gemischtgenutzte Gebäude die Kölner Straße 
und verdeutlichen die Entwicklungs- und Wachs-
tumsphasen Dormagens. Zwei Haustypen waren his-
torisch prägend: Zum einen ein ein- bis eineinhalb-
geschossiges, giebelständiges Haus, bei denen der 
private Freiraum durch jeweils nebeneinander lie-
gende Hofeinfahrten erschlossen war. Zum anderen 
eine landwirtschaftliche Hofanlage, bei der das 
Wohnhaus parallel zur Straße angeordnet war und 
sich das landwirtschaftliche Nebengebäude sowie 
die Scheune herum gruppierten. Stadtbildprägende 
Einzelbauten, wie das historische Rathaus oder die 
Pfarrkirche St. Michael, ergänzten die kleinteilige 
Struktur und lockern das gradlinige Stadtbild auf. 

Zwar haben bauliche Veränderungen zur Verdich-
tung der Baustruktur beigetragen. So wurden bei-
spielsweise Baulücken geschlossen, mindergenutz-
te Flurstücke zusammengefasst oder Gebäude ab-
gerissen und durch höhere Neubauten ersetzt. Den-
noch hat sich die grundlegende Struktur der Innen-
stadt, die sich insbesondere an dem linearen, leicht 
gewundenen Straßenraum der Kölner Straße orien-
tiert, nicht verändert. Die langgestreckte, geschlos-
sene Bebauung bewirkt dabei lange Blickbeziehun-

STADTBILDANALYSE

gen, die lediglich am nördlichen und südlichen Ende 
der Fußgängerzone durch leicht geschwungene Stra-
ßenverläufe aufgebrochen werden. Durchbrüche der 
meist geschlossenen Bebauung dienen als Durch-
gänge und Anbindung der umgebenden Innenstadt-
bereiche und ermögliche Blickbeziehungen. In Gän-
ze besitzt dieser Bereich großen Wiedererkennungs-
wert und entfaltet Identifikationscharakter für An-
wohnende und Gäste.   

Von der Kölner Straße aus schließen sich Baufel-
der unterschiedlicher Größe und Funktion an, wel-
che aufgrund der großen Parzellentiefe jedoch viel-
fach die Wirkung von „Rückseiten“ in Richtung der 
angrenzenden Straßenräume ausbilden. Dies ist ins-
besondere an den Straßen Unter den Hecken, Cas-
tellstraße, Frankenstraße, Mithras- und Limesweg er-
kennbar. Fehlende räumliche Fassungen entlang der 
Straßenräume, die oftmals durch private oder Kun-
denparkplätze ergänzt wurden, prägen dort das 
Stadtbild. 

Typologische Unterschiede ergeben sich dabei aus 
der historischen Entwicklung und den naturräumli-
chen Gegebenheiten. Während sich die Kölner Stra-
ße nach Osten durch eine fragmentierte Bebauung 
und einen großen Niveauunterschied vom ehemali-
gen Rheinufer abwendet, öffnet sich der Raum nach 
Westen in Richtung des Bahnhofs und entwickelt ein 
orthogonales Straßenraster in Anlehnung an die Köl-
ner Straße, wodurch vielfältige Wege- und Blickbe-
ziehungen, wie beispielsweise an der Florastraße, 
Markt  straße und Nettergasse, ermöglicht werden. 
Besonderheiten im Stadtgrundriss stellen die Ensem-
bles der Rathaus-Galerie und des Ring Centers dar. 
Auf den rückwärtigen Flurstücken zwischen Markt-
straße und historischem Rathaus sowie Castellstraße 
und Nettergasse wurden ein Einkaufszentrum bzw. 
großflächige Einzelhandelsstrukturen sowie ergän-
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zende Wohn- und Administrativgebäude errichtet, 
die das historische, kleinmaßstäbliche Stadtbild auf-
gebrochen haben.  

Nutzungen. Die Innenstadt von Dormagen bildet den 
zentralen Versorgungsbereich der Stadt und über-
nimmt die Versorgungsfunktion eines Mittelzent-
rums. Die als Fußgängerzone ausgewiesene Kölner 
Straße beheimatet den überwiegenden Teil des Han-
delsbesatzes als Mischung aus Einzelhandel, Gastro-
nomie und Dienstleistungsangeboten. Der Großteil 
der Gebäude entlang der Straße wird in den Erdge-
schossen als Verkaufs- oder Dienstleistungsraum ge-
nutzt, während in den Obergeschossen vorwiegend 
gewohnt wird. Das Ring Center und die Rathaus-Ga-
lerie befinden sich als großflächige Einzelhandelsan-
gebote direkt angrenzend an die Kölner Straße und 
sind über diese fußläufig erschlossen. 

Entlang der Fußgängerzone zeichnen sich unter-
schiedliche Intensitäten des Handelsbesatzes ab. Der 
Teilabschnitt zwischen Florastraße und Nettergasse 
besitzt den dichtesten Einzelhandelsbesatz mit funk-
tional zentralem Charakter, der sich durch eine we-
sentlich höhere Dichte der Baustruktur auszeichnet. 
Insbesondere im Umfeld des historischen Rathauses 
sind zahlreiche Einzelhandels- und Gastronomiebe-
triebe ansässig, die den öffentlichen Raum beleben. 
Im Norden und Süden zeichnet sich eine Abnahme 
des Handelsbesatzes und eine Zunahme von Dienst-
leistungen ab. Der südliche Bereich ist zudem von 
punktuellen Leerständen und einem erhöhten Anteil 
an Wohnnutzungen im Erdgeschoss geprägt. 

Außerhalb der Fußgängerzone schließen sich west-
lich und östlich der Kölner Straße überwiegend 
Wohnnutzungen an. Lediglich vereinzelt finden sich 
im Erdgeschossbereich ergänzende Dienstleistungs-
angebote sowie Gemeinbedarfseinrichtungen, wie 

beispielsweise die Stadtbibliothek angrenzend an 
den Helmut-Schmidt-Platz. Im Bereich der Castell-
straße befinden sich mit dem historischen Rathaus, 
dem neuen Rathaus und Bürgeramt Dormagen sowie 
der Agentur für Arbeit zudem administrative Einrich-
tungen, die den Raum in diesem Bereich prägen.

Plätze, Grünflächen und Straßen. Der Betrachtungs-
raum wird maßgeblich durch die Kölner Straße ge-
prägt. Als wichtige Nord-Süd-Verbindung übernahm 
die Straße bereits früh eine wichtige Verbindungs-
funktion und wurde erst nach Verlegung der Bun-
desstraße in den 1980er-Jahren als Fußgängerzo-
ne ausgewiesen. Umgeben wird die Fußgängerzone 
in Nord-Süd-Richtung von innerstädtischen Erschlie-
ßungsstraßen sowie in Ost-West-Richtung von über-
geordneten Landes- und Kreisstraßen. Querverbin-
dungen in Richtung Kölner Straße durch untergeord-
nete Straßen, Fußwegeverbindungen sowie Passa-
gen ermöglichen eine gute Erreichbarkeit der Fuß-
gängerzone. Öffentliche Parkmöglichkeiten finden 
sich entlang der Parallelstraßen zur Kölner Straße in 
Form von Parkplätzen, Parkhäusern und Tiefgaragen. 

Zahlreiche Platzflächen und Aufweitungen bestim-
men die Qualität des Stadtbildes entlang der Kölner 
Straße. Als zentraler Platzraum ist der Bereich um 
das Rathaus zu nennen. Dieser Bereich bietet durch 
das historische Rathaus, den alten, erhaltenswerten 
Baumbestand am Paul-Wierich-Platz Aufenthalts- 
und gestalterische Qualitäten. Hinzu kommen der Ki-
ryat-Ono-Platz sowie die Grünfläche zwischen histo-
rischem und neuem Rathaus. Das Rathausumfeld 
bietet Raum für Außengastronomie sowie Feste und 
Veranstaltungen und hat damit einen hohen Identifi-
kationswert. Der zweite große Freiraum an der Pfarr-
kirche St. Michael bildet demgegenüber mit der an-
grenzenden, teils denkmalgeschützten Architektur 
sowie dem alten Baumbestand einen wesentlich ru-

STADTBILDANALYSE
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higeren Charakter aus. An den Kreuzungen der Köl-
ner Straße mit der Florastraße im Norden und der 
Europastraße im Süden befinden sich darüber hinaus 
Aufweitungen des Straßenraums, welche jedoch auf-
grund der Gestaltung nicht als attraktive Platzräume 
wahrgenommen werden. 

Weitere Platzflächen bilden der Helmut-Schmidt-
Platz, welcher als zentraler ÖPNV-Knotenpunkt 
und Aufenthaltsfläche fungiert, sowie der ehemali-
ge Friedhof vor der Kirche St. Michael, der als grüner 
Ruheort direkt an die Kölner Straße grenzt. Grünflä-
chen sind vorwiegend in Kombination mit Platzflä-
chen vorzufinden, wie beispielsweise im Bereich des 
historischen Rathauses oder dem Helmut-Schmidt-
Platz. Der ehemalige jüdische Friedhof bildet die ein-
zige größere zusammenhängende Grünfläche im er-
weiterten Umfeld der Kölner Straße.

Baudenkmäler und erhaltenswerte Bausubstanz. Auf-
grund der Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg und 
insbesondere der Veränderung im Zuge der Sanie-
rungswelle der 1970er- bis 1990er-Jahre hat sich in 
der Dormagener Innenstadt nur ein geringer Teil der 
historischen Bausubstanz erhalten. So befinden sich 
im Betrachtungsraum lediglich sieben Baudenkmä-
ler, die alle entlang der Kölner Straße verortet sind. 

Als markanteste Denkmäler sind das historische Rat-
haus mit seinen Kopfbauten sowie das Ensemble mit 
Pfarrkirche und Pfarrhaus St. Michael hervorzuhe-
ben. Aufgrund der Lage dieser baulichen Ensemb-
les im Bereich von Platzflächen bzw. Aufweitungen 
entlang der Kölner Straße wird ihr architektonischer 
Wert besonders hervorgehoben und betont. Darü-
ber hinaus sind drei Wohnhäuser sowie ein Wohn- 

und Geschäftshaus als Denkmäler geschützt. Sie fü-
gen sich als Profanbauten in die Grenzbebauung der 
Kölner Straße ein. Die Bauten sind durch ihre Gebäu-
destellung räumlich zwar weniger präsent, bestim-
men als wichtige Zeugnisse des baukulturellen Erbes 
aber maßgeblich die Wahrnehmung des Dormage-
ner Stadtbilds.

Neben den Baudenkmälern bestehen vier Boden-
denkmäler sowie einige denkmalgeschützte Wege-
kreuze und Bildstöcke in der Innenstadt. So sind der 
Alte Friedhof Dormagen an der Nettergasse, ein Rö-
merkeller an der Kölner Straße sowie der Umgriff 
des römischen Auxiliarkastels und das Vorfeld des 
römischen Reiterkastells Durnomagus als geschicht-
liche Zeugnisse, insbesondere der Römerzeit ge-
schützt. Sie dienen als wichtige Identifikationsorte 
innerhalb der Innenstadt und machen damit die Ge-
schichte Dormagens erlebbar.

In der Innenstadt befinden sich zudem stadtbildprä-
gende Bauten, die zwar nicht als Denkmäler aus-
gewiesen sind, aber durch ihre Lage oder Gebäude-
stellung dennoch wichtige Funktionen innerhalb der 
Raumstruktur erfüllen. So beeinflussen insbeson-
dere Gebäude, die Blickbeziehungen ermöglichen, 
Kanten zu Plätzen oder Straßen ausbilden oder sich 
in ihrer Höhe gegenüber Denkmälern zurückneh-
men, das Stadtbild positiv. Unabhängig ihrer Gestal-
tung wird in diesem Zusammenhang beispielsweise 
den Gebäuden an den Eingängen der Fußgängerzo-
ne an der Flora- und Europastraße, gegenüber dem 
Rathaus und der Pfarrkirche St. Michael oder an den 
Endpunkten von Straßen und Gassen (z.B. Nettergas-
se) eine bedeutende und vor allem stadtbildprägen-
de Rolle zuteil.

STADTBILDANALYSE
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Baudenkmäler:
1 Rathaus mit Kopfbauten; 2 Wohnhaus; 
3 Wohnhaus mit Anbau; 4 Wohnhaus (Bethaus);
5 Wohn- und Geschäftshaus (ehemalige Apotheke);
6 Pfarrkiche St. Michael; 7 Pfarrhaus St. Michael

Stadtbildprägende Gebäude

Blickbeziehungen

Stadtraumprägende Fassaden

Denkmalgeschützte Gebäude

Besondere architektonische Merkpunkte

Bodendnekmäler

Analyse Raumbild
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GEBÄUDESTRUKTUR

Geschossigkeit und Dachlandschaft. Bezogen auf die 
Geschossigkeit zeigt sich im Untersuchungsgebiet 
ein sehr abwechslungs reiches Bild. So weist die Be-
bauung entlang der Kölner Straße zwischen einem 
und maximal sechs Vollgeschossen auf. Der überwie-
gende Teil variiert dabei zwischen zwei und vier Ge-
schossen.

Gebäude mit höheren Geschossigkeiten finden sich 
insbesondere an den Plätzen und Eingängen der Fuß-
gängerzone, speziell an der Kreuzung Kölner Stra-
ße/Florastraße. Nur vereinzelt gibt es eingeschossige 
Bauten, bei denen es sich überwiegend um Neben-
gebäude, in wenigen Fällen aber auch um Verkaufs- 
oder Wohnräume handelt. An den Stellen, an denen 
deutliche Höhenunterschiedene nebeneinanderlie-
gender Gebäude vorzufinden sind, zeigen sich deutli-
che optische Brüche, die das Stadtbild negativ beein-
flussen. Dies ist insbesondere an den Stellen der Fall, 
wo großmaßstäbliche Neubauten der 1970er- bis 
1990er-Jahren neben kleinteiligen, historisch über-
lieferten Gebäuden errichtet wurden. Aufgrund der 
verschiedenen Geschosshöhen und der unterschied-
lichen Dachgestaltung zeigt sich auch bei Gebäuden 
mit gleicher Geschossanzahl ein sehr unterschiedli-
ches Höhenbild.

Die Dachlandschaft wird überwiegend von Satteldä-
chern geprägt, welche traufständig zum Straßen-
raum angeordnet sind und den geschlossenen Ein-
druck der Kölner Straße und der einmündenden Ne-
benstraßen bestimmen. Darüber hinaus zeigen sich 
einige, insbesondere (Neu-) Bauten mit Flachdächern 
und seltener Gebäude mit Walm- oder Mansarddä-
chern. Auffällig für die Dachlandschaft ist allerdings 
weniger die Dachform, sondern ihre Belebung durch 
Auf- und Anbauten. So besitzen viele der Gebäude 

Erker, Dachgauben, Einschnitte oder Zwerchhäuser 
in unterschiedlichen Dimensionen und sorgen so für 
ein sehr heterogenes Stadtbild. Die Farben der Dach-
eindeckung erzeugen ein einheitlicheres Bild und va-
riieren zwischen Anthrazit, Braun und Rot.

Fassaden und Straßenbild. Die dicht aneinander ge-
reihten Fassaden entlang der Kölner Straße definie-
ren den öffentlichen Raum maßgeblich. Wesentli-
ches Merkmal des Stadtbilds ist die durch die bau-
liche Transformation der letzten Jahrzehnte erfolg-
te Heterogenität der Fassadengestaltung. Das durch 
kleine, traufständige Gebäude geprägte historische 
Stadtbild, wurde durch bauliche Verdichtung deut-
lich verändert, was neben der Unterschiedlichkeit der 
Trauf- und Firstlinien insbesondere in der Vielfalt der 
Gestaltungselemente (Fassadengliederung und -ma-
terialität, Fensterformate) erkennbar ist. 

Typisch für die Dormagener Innenstadt ist die Mi-
schung verschiedener Bauepochen mit ihren jeweili-
gen Gestaltungsmerkmalen. Die Gliederung der Fas-
saden weist in den Obergeschossen meist einen ein-
deutigen vertikalen Bezug der Fenster und Dachauf-
bauten auf. Ein Bruch dieses Bezuges zeigt sich häufig 
in den Erdgeschossen. Diese sind in ihrer Gliederung 
oftmals nicht auf die Obergeschosse abgestimmt, wo-
durch die Fassade als Einheit gestört wird. Hierbei ha-
ben insbesondere der Um- bzw. Rückbau von Schau-
fenstern oder die Veränderung der ursprünglichen 
Pfeiler-Stützen-Stellung erheblichen Einfluss auf die 
Gestalt der Fassaden genommen. 

Brüche in der Fassadenstruktur ergeben sich häufig 
auch durch Kragplatten und Vordächer. In der Innen-
stadt zeigt sich an vielen Gebäuden, dass sie die Fas-
sadengliederung nicht aufnehmen und horizontale 
Versätze aufweisen. Vielfach „zerschneiden“ sie die 
Fassaden oder beeinträchtigen die Wirkung gliedern-
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Kölner Straße 64  - 80, Historisches Rathaus

Kölner Straße 88 - 108

Kölner Straße 131 - 163
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Vergleich Fassadenansichten in Ausschnitten der Kölner Straße | 1980er und heute (1993)
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der Fassadenteile. Ähnliches gilt für die Farbigkeit und 
die Materialität. Es findet sich eine große Vielfalt aus 
Putz- und Klinkerfassaden in Sicht-/Verblendmauer-
werk. Vereinzelt sind zudem andere Materialien, wie 
beispielsweise Kacheln oder Fassadenplatten, ver-
baut. Die Farbigkeit wird geprägt von hellen Beige- 
und Weißtönen sowie rote, bis rotbraune Klinker. Oft-
mals zeigen sich jedoch Unterschiede zwischen Ober- 
und Erdgeschossen. So sind an einigen Gebäuden die 
Erdgeschosszonen in anderen Materialien oder in ei-
ner anderen Farbigkeit ausgestaltet als die Oberge-
schosse. In einigen Fällen ergeben sich daraus deutli-
che Farb- und Materialkontraste, die das Stadtbild stö-
ren.  

Werbeanlagen am Gebäude. Werbung hat die Funk-
tion aufzufallen und aus der Masse hervorzustechen. 
Eine zu auffällige und dominante Gestaltung kann je-
doch das Erscheinungsbild einer Innenstadt nachtei-
lig beeinflussen. Zurückhaltende und stadtbildgerech-
te Werbung kann dazu beitragen, durch ein gelunge-
nes Miteinander zwischen Werbung und Architektur, 
auf sich aufmerksam zu machen, ohne das Stadtbild 
zu beeinträchtigen.

Entlang der Kölner Straße wirkt die Mehrzahl der Wer-
beanlagen an Gebäuden sehr dominant und stellt da-
mit in Teilen einen Fremdkörper dar, wodurch die ge-
stalterische Qualität der Fassaden verloren geht. Ein 
großes Problem ist dabei, dass Lage, Proportion, Ma-
terial und Farbigkeit der Werbeanlagen im deutlichen 
Kontrast zum Gebäudetyp und seiner Fassadengliede-
rung steht. Dies gilt vornehmlich für die Erdgeschoss-
zonen, die durch Umbauten vielfach überformt wur-
den oder durch großflächige Kragplatten optisch se-
pariert werden. Zusätzliche Vordächer verstärken in 
Teilen die dominante Wirkung der Werbeanlagen. In-
nerhalb des Untersuchungsgebietes wird dies an meh-
reren Gebäuden deutlich.

Entlang der Kölner Straße zeigen sich verschiede-
ne Ausführungen von Werbeanlagen. Besonders häu-
fig finden sich Parallel- und Auslegerwerbeanlagen, 
die meist in Form eines Schildes, einer Tafel oder ei-
nes Emblems parallel bzw. senkrecht zur Fassade an-
gebracht sind. Je nach Ausführung widersprechen sie 
der Gliederung der Fassade und entfalten damit eine 
nachteilige Wirkung auf das Stadtbild. Einfache oder 
schlichte Schriftzüge an Gebäuden sind nur vereinzelt 
vorzufinden. 

Parallel-, als auch Auslegerwerbeanlagen sind in 
Proportion, Farbigkeit und Material häufig so ausge-
bildet, dass sie der Substanz und dem Baustil der Ge-
bäude widersprechen. Prägende, gliedernde oder 
belebende Fassadenteile oder Stilelemente werden 
mehrfach durch die Werbeanlagen verdeckt oder 
überschnitten, wodurch eine nachteilige Wirkung des 
Stadtbildes eintritt. Darüber hinaus zeigen sich neue, 
optisch dominante Werbeanlagen, wie Leuchtrekla-
men oder Lauflichtanlagen, die sich störend auf das 
Erscheinungsbild der Kölner Straße auswirken. 

Sondernutzungen im öffentlichen Raum. Die priva-
te Nutzung öffentlicher Flächen für die Präsentation 
von Waren, Außengastronomie oder Werbung setzt 
eine Erlaubnis der Stadt Dormagen als sogenannte 
Sondernutzung voraus. Diese Sondernutzungen im 
öffentlichen Raum nehmen jedoch großen Einfluss 
auf die Gestalt- und Aufenthaltsqualität des öffentli-
chen Raums ein. 

So zeigt sich entlang der Kölner Straße, dass die Häu-
fung von Warenauslagen und mobilen Werbeträger 
sowie ihre Präsentation teilweise die Gestaltqualität 
der Fußgängerzone und das Image des öffentlichen 
Raums beeinträchtigen. Warenausleger und mobile 
Werbeständer heben sich in Material und Farbigkeit 
oftmals deutlich von ihrer Umgebung ab und erzeu-
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Werbeanlage an Gebäuden

Sondernutzungen im öffentlichen Raum
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gen damit störende Kontraste. Vielfach geht die ei-
gentliche Werbewirkung verloren. Die Häufung die-
ser Sondernutzungen schränkt zusätzlich die Quali-
tät des öffentlichen Raumes ein. Sie beeinflussen die 
Sichtbarkeit der Schaufensterbereiche und die Zu-
gänglichkeit insbesondere für mobilitätseinge-
schränkte Personen. 

Darüber hinaus zeigt sich ein sehr vielfältiges Bild 
bezüglich der Gestaltung der Außengastronomien, 
die teilweise mit geringen Gestaltungsqualitäten 
der Möblierung einhergehen. Insbesondere in den 
Randbereichen der Fußgängerzone wirkt die Aus-
stattung mit Stühlen, Tischen und Schirmen oftmals 
nicht aufeinander abgestimmt. Stühle aus Kunststoff 
oder Sonnenschirme mit teils deutlichen Farbkont-
rasten vermitteln ein unruhiges Stadtbild. Als beson-
ders störend werden Einfriedungen der Außengastro-
nomie wahrgenommen. In Form von Blumenkübeln, 
Windschutzelementen oder sogar fest installierten 
„Räumen“, als Kombination aus Markisen und modu-
laren Wänden, reduzieren die Flächen den öffentli-
chen Raum und separieren die Außengastronomie 
vom angrenzenden Stadtraum. Laufwege werden ge-

stört und je nach Stellung und Gestalten wirken sie 
punktuell als Fremdkörper. Positive Wechselwirkun-
gen zwischen Außengastronomie und dem Treiben 
im öffentlichen Raum werden dadurch gemindert.

Gebäudetypologien und Gestaltungsmerkmale. Der 
Gebäudebestand der Dormagener Innenstadt lässt 
sich nicht auf wenige einheitliche Gestaltmerkma-
le und Gebäudetypen zurückführen. Vielmehr ha-
ben sich eine Vielzahl unterschiedlicher Strukturty-
pen sowie baukünstlerischer Trends baulich nieder-
geschlagen und sind in Beispielen bis heute erhalten 
geblieben.

Die Gebäude unterschiedlicher Bauepochen weisen 
jeweils eigene gestalterische Merkmale auf, die die 
baukulturelle Haltung der jeweiligen Epoche wider-
spiegeln und Maßstab sowie Grundlage für zukünfti-
ge Bau- und Umbaumaßnahmen liefern. Aus diesem 
Grund ist es nötig, sich die prägenden Elemente der 
einzelnen Gebäudetypen in der Dormagener Innen-
stadt zu vergegenwärtigen, um zukünftige bauliche 
Veränderungen auf diese abzustimmen.

STADTBILDANALYSE
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Ein- bis maximal zweigeschossige Gebäude als einfa-
che dunkle Ziegelbauten oder Fachwerkhäuser wa-
ren einst der prägende Gebäudetyp in Dormagen. 
Heute sind nur noch wenigen Gebäude dieser Epo-
che erhalten. Der Gebäudetyp verlor im Laufe der 
Jahrzehnte – insbesondere mit der Industrialisierung 
–  immer mehr an Bedeutung und wurde vielfach den 
jeweiligen Bedürfnissen späterer Epochen umgebaut 
oder abgebrochen. Aus diesem Grund sind Gebäude 
der vorindustriellen Phase oftmals nur noch in ihrer 
Grundstruktur erkennbar. Ziegel und Fachwerk wur-
den meistens verputzt, was das Erscheinungsbild der 
Gebäude erheblich veränderte. Viele dieser Gebäu-
de entlang der Kölner Straße sind heute denkmalge-
schützt.

Gebäudestellung und -kubatur
 ϐ Einhaltung der Baufluchten
 ϐ freistehend oder in Blockrandbebauung
 ϐ ein bis maximal zwei Vollgeschosse mit Dachge-

schoss
 ϐ trauf- und giebelständige Gebäude

Dachgestaltung
 ϐ Satteldach, Walmdach oder Krüppelwalmdach 

meist mit Dachüberstand
 ϐ symmetrische Dachneigung über 40°
 ϐ Dachdeckung mit anthrazitfarbenen oder brau-

nen Ziegeln

Fassadengestaltung
 ϐ axiale Fassadengliederung
 ϐ Sichtfachwerk oder dunkle Ziegelfassaden
 ϐ gestalterische Elemente auf konstruktive Not-

wendigkeit beschränkt
 ϐ oftmals abgesetzte Sockelzone in verputztem Na-

turstein in geringer Höhe
 ϐ quadratische oder stehende Fenster formate
 ϐ Fensterfassungen aus Holz oder Naturstein in 

Kontrast zur Fassade farblich abgesetzt
 ϐ zweiflügelige weiße Holzfenster mit feingliedri-

ger Sprossung
 ϐ meist Fensterläden

VORINDUSTRIELLE PHASE (VOR 1875)
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Mit der ab Ende des 19. Jahrhunderts einsetzenden 
industriellen Entwicklung veränderte sich das Stadt-
bild Dormagens entscheidend. Aufgrund der starken 
Bevölkerungszunahme entstanden neue Gebäude 
oder die vorindustriellen Bauten wurden ersetzt. Vie-
le der gründerzeitlichen Gebäude weisen historisie-
rende Gestaltungsmerkmale auf. Dieser Gebäudetyp 
hat sich in seiner gestalterischen Ausprägung durch 
bauliche Veränderungen, insbesondere in den Erdge-
schosszonen der Geschäftslagen, häufig gewandelt. 

Gebäudestellung und -kubatur
 ϐ Einhaltung der Baufluchten
 ϐ meist in Blockrandbebauung
 ϐ ein bis drei Vollgeschosse mit Dachgeschoss
 ϐ traufständige Gebäude
 ϐ zumeist deutlich höhere Geschosse

GEBÄUDE DER GRÜNDERZEIT (1875 BIS 1914)

Dachgestaltung
 ϐ Satteldach oder Walmdach mit Dachüberstand
 ϐ symmetrische Dachneigung
 ϐ Dachdeckung mit roten, anthrazitfarbenen oder 

braunen Ziegeln
 ϐ oftmals Dachgauben, Ausführung in Holz, Schie-

fer oder Ziegel

Fassadengestaltung
 ϐ axiale Fassadengliederung
 ϐ horizontale Fassadengliederung durch Gesimse 

und Fensterbänke
 ϐ Gliederung der Fassade durch plastische Stilele-

mente und ornamentalen Fassadenschmuck, oft-
mals ornamentale Mauerwerkgestaltung

 ϐ Ziegelfassaden oder verputzte Fassaden
 ϐ oftmals abgesetzte Sockelzone in verputztem Na-

turstein
 ϐ in der Regel stehende Fensterformate
 ϐ Fenster oftmals mit Segment- oder Rundbögen 
 ϐ Fensterfassung oftmals als Naturstein in Kontrast 

zur Fassade farblich abgesetzt
 ϐ historische Holzfenster mit feingliedriger oder 

Kunststofffenster mit einfacher Sprossung
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Gebäude der 1920er und 1930er Jahre verzichten zu-
nehmend auf eine reiche Ornamentierung der Fas-
saden. Vielmehr werden die Gebäude und die bauli-
chen Hauptelemente, wie Wandflächen und Fassa-
denöffnungen, zueinander in Spannung gesetzt und 
damit die Proportionen selbst als Gestaltungsmit-
tel genutzt. In dieser Epoche wurden in Dormagen 
nur sehr wenige Gebäude errichtet. Ähnlich wie bei 
den gründerzeitlichen Gebäuden, sind auch bei die-
sem Typus in vielen Fällen charakteristische Gestalt-
merkmale durch bauliche Veränderungen verloren 
gegangen.

Gebäudestellung und -kubatur
 ϐ Einhaltung der Baufluchten
 ϐ freistehend oder in Blockrandbebauung
 ϐ ein bis zwei Vollgeschosse mit Dachgeschoss
 ϐ überwiegend traufständige Gebäude

Dachgestaltung
 ϐ Satteldach mit Dachüberstand
 ϐ symmetrische Dachneigung, oftmals mit flachem 

Neigungswinkel
 ϐ Dachdeckung mit anthrazitfarbenen oder brau-

nen Ziegeln
 ϐ teilweise Dachgauben, Ausführung in Holz, Schie-

fer oder Ziegel

Fassadengestaltung
 ϐ vertikale und horizontale Fassadengliederung 

durch Gesimse und Sohlbänke
 ϐ unverputzte Ziegel- oder Putzfassaden
 ϐ schlichte Fassadengestaltung, Verzicht auf Orna-

mentierung der Fassade
 ϐ teilweise abgesetzte Sockelzone in verputztem 

Naturstein 
 ϐ quadratische oder stehende Fensterformate
 ϐ Fensterfassungen aus Holz oder Naturstein in 

Kontrast zur Fassade farblich abgesetzt
 ϐ ein- und zweiflügelige Fenster, oftmals in dunklen 

Farben mit Sprossung

GEBÄUDE DER 1920ER- UND 1930ER-JAHRE (1920 BIS 1939)
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Aufgrund von Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg ist 
der Bestand an Gebäuden der Nachkriegszeit in der 
Dormagener Innenstadt besonders groß. Prägend 
für diese Phase sind vor allem Lochfassaden in viel-
fältigen Fassadenausführungen ohne Ornamente. 
Plastische Fassadenelemente sowie Balkone an den 
Hauptfassaden sind selten. Andere Gebäude fassen 
Fenster zu horizontalen Bändern zusammen oder 
bilden in Verbindung mit anderen Elementen Raster-
strukturen aus. In den Erdgeschosszonen der Wohn- 
und Geschäftshäuser kommen oftmals großformati-
ge Schaufenster zur Anwendung. 

Gebäudestellung und -kubatur
 ϐ überwiegend Einhaltung der Baufluchten
 ϐ vereinzelt Vereinigung des Baukörpers auf meh-

reren historischen Parzellen
 ϐ vereinzelte Gebäude bewusst aus Straßenfluch-

ten versetzt 
 ϐ zwei- bis drei Vollgeschosse mit Dachgeschoss
 ϐ traufständige Gebäude
 ϐ eingezogene Freitreppe oder Eingangsstufe

GEBÄUDE DER NACHKRIEGSZEIT (1945 BIS 1969)

Dachgestaltung
 ϐ Sattel- oder Walmdach mit Dachüberstand
 ϐ symmetrische Dachneigung, oftmals mit flachem 

Neigungswinkel 
 ϐ Dachdeckung mit roten, anthrazitfarbenen oder 

braunen Ziegeln oder Betondachsteinen
 ϐ vielfach Dachgauben in Holz, Schiefer oder Zie-

gel

Fassadengestaltung
 ϐ axiale Fassadengliederung
 ϐ Fassaden aus Putz, Ziegeln, Mosaiken oder Flie-

sen
 ϐ schlichte, ornamentlose Fassadengestaltung
 ϐ selten abgesetzte Sockelzone
 ϐ unterschiedliche Fensterformate
 ϐ Fensterfassungen, Gesimse und Fensterbänke in 

Kontrast zur Putzfassade oftmals farblich abge-
setzt

 ϐ Kunststoff- oder Metallfenster ohne Sprossen
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Neben der technischen Modernisierung der Bausubs-
tanz stand auch die „gesellschaftliche“ Aufwertung 
vieler Innenstädte im Vordergrund der Sanierungs-
phase der 1970er- und 1980er-Jahre. Der Beginn der 
Stadterneuerungsphase war durch eine eher flä-
chenhafte, durchgreifende Sanierung im größeren 
Maßstab geprägt. In Dormagen gingen städtebau-
liche Neuordnungsmaßnahmen häufig mit der Zu-
sammenlegung mehrerer Parzellen einher. Prägend 
für die Gebäude der Stadtsanierung ist eine Lochfas-
sade mit großformatigen Schaufenstern in den Erd-
geschosszonen. Oftmals werden bewusst Brüche mit 
der Bestandsbebauung als gestalterisches Motiv ge-
nutzt. 

Gebäudestellung und -kubatur
 ϐ überwiegend Einhaltung der Baufluchten
 ϐ zwei bis vier Vollgeschosse mit Dachgeschoss
 ϐ vereinzelt Vereinigung des Baukörpers auf meh-

reren historischen Parzellen
 ϐ traufständige Gebäude
 ϐ teilweise Balkone und Loggien zur Straßenseite 

Dachgestaltung
 ϐ Sattel-, Walm- oder Flachdach, überwiegend ohne 

Dachüberstand
 ϐ teilweise Kombination verschiedener Dachfor-

men und Neigungswinkel
 ϐ Dachdeckung mit anthrazitfarbenen oder brau-

nen Ziegeln, Metall oder Faserzementplatten
 ϐ selten Dachgauben aus Schiefer oder Ziegel

Fassadengestaltung
 ϐ überwiegend axiale Fassadengliederung
 ϐ schlichte, ornamentlose Fassadengestaltung
 ϐ Betonfertigteile als gestalterische Elemente
 ϐ selten abgesetzte Sockelzone
 ϐ vereinzelt Balkone oder Loggien zur Straßenseite
 ϐ unterschiedliche Fensterformate
 ϐ zumeist Metallfenster ohne Sprossen
 ϐ Fensterbänke aus Beton oder Metall

GEBÄUDE DER 1970ER- UND 1980ER-JAHRE (1970 BIS 1989)
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Zeitgenössische Gebäude kombinieren oftmals un-
terschiedliche Fassadenmaterialien und -teile mitei-
nander, die Fensterformate sind vielfach uneinheit-
lich. Häufig werden Fenster zu horizontalen Bänder 
zusammengefasst sowie Strukturmerkmale des his-
torischen Gebäudebestandes aufgegriffen und als 
Gestaltmotive neu interpretiert. Teilweise werden 
bewusst Brüche mit der Bestandsbebauung als ge-
stalterisches Motiv genutzt. 

Gebäudestellung und -kubatur
 ϐ strenge Einhaltung der Baufluchten
 ϐ zwei bis vier (selten fünf) Vollgeschosse mit 

Dachgeschoss
 ϐ oftmals größere zusammenhängende Gebäude-

komplexe unterteilt in einzelhausähnliche Ab-
schnitte

 ϐ trauf- und giebelständige Gebäude
 ϐ teilweise Balkone und Loggien zur Straßenseite 

Dachgestaltung
 ϐ überwiegend Satteldach, vereinzelt Walm-, Krüp-

pelwalm- oder Flachdach, überwiegend geringe 
Dachüberstände

ZEITGENÖSSISCHE GEBÄUDE (SEIT 1990)

 ϐ teilweise Kombination verschiedener Dachfor-
men und Neigungswinkel

 ϐ Dachdeckung mit anthrazitfarbenen oder brau-
nen Ziegeln, Betondachsteinen oder Faserze-
mentplatten

 ϐ selten Dachgauben aus Ziegel, Metall oder Mauer-
werk

Fassadengestaltung
 ϐ teilweise Fassadengliederung mit nicht axial an-

geordneten Fenstern
 ϐ verputzte Fassaden oder Sicht-/Verblendmauer-

werk
 ϐ vereinzelt abgesetzte Sockelzone
 ϐ oftmals Giebelwand bei giebelständiger Gebäu-

destellung, Eindeckung überwiegend aus Metall
 ϐ oftmals rückwärtige Balkone als Beton- oder Me-

tallkonstruktion
 ϐ wechselnde oftmals raumhohe Fensterformate 

mit Fenstergittern aus Metall
 ϐ Fensterfassungen, Gesimse und Fensterbänke in 

Kontrast zur Putzfassade oftmals farblich abge-
setzt

 ϐ Kunststoff- oder Metallfenster
 ϐ Fensterbänke aus Metall oder Naturstein
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LEITZIELE UND GRUNDSÄTZE
Der vorliegende Gestaltungsleitfaden bildet den 
Rahmen für alle zukünftigen Umbau- und Neubau-
maßnahmen in der Dormagener Innenstadt. Überge-
ordnetes Ziel ist es, die Gestalt- und Aufenthaltsqua-
lität der Wohn- und Geschäftshäuser in Verbindung 
mit dem öffentlichen Raum in der Innenstadt zu er-
halten und weiterzuentwickeln. Zentraler Grundsatz 
für alle Gestaltungsfragen ist dabei die Sicherung 
und Entwicklung eines hochwertigen Stadtbilds.

Der Gestaltungsleitfaden verfolgt zwei Leitziele: Zum 
einen sollen die Besonderheiten und prägenden Ge-
staltmerkmale der Dormagener Innenstadt bewahrt 
werden. Die Kölner Straße als Gesamtgebilde sowie 
ihre Teilräume, Ensembles und Einzelgebäude sind 
dabei untrennbar miteinander verbunden. Dieses Zu-
sammenspiel trägt wesentlich zum Stadtbild und da-
mit zur örtlichen Identität bei. Bereiche und Gebäu-
de, die als wichtige Orientierungs- und Merkpunkte 
dienen sollen, dürfen weder durch Veränderungen an 
angrenzenden Gebäuden noch durch Eingriffe in den 
Freiraum in ihrer Wirkung beeinträchtigt werden. 

Zum anderen geht es darum, möglichen Fehlent-
wicklungen entgegenzuwirken. Immer wieder haben 
Veränderungen an Gebäuden oder in deren Umfeld 
zu erheblichen Beeinträchtigungen des Stadtbildes 
beigetragen. Für die Umsetzung zukünftiger Maß-
nahmen zeigt der Leitfaden daher auf, welche Schrit-
te geeignet sind, die Gestalt der Gebäude zu verbes-
sern und langfristig zu stärken. 

Insgesamt zielen die Leitlinien auf eine Architektur-
sprache ab, die sich an der für Dormagen prägen-
den Architektur orientiert. Sie zeigen, welche Gestal-
tungsmerkmale die Innenstadt beeinflussen, wie sie 
bewahrt werden können und welche Mittel zu einer 
Verbesserung und Verschönerung führen.

Gestaltungsleitfaden im Sinne des ISEK und Mas-
terplans. Im Zuge des Integrierten städtebauli-
chen Entwicklungskonzeptes und des Masterplans 
für die Dormagener Innenstadt wurde das Ziel for-
muliert, die Kölner Straße städtebaulich in Wert 
zu setzen und die Attraktivität für Anwohner:innen 
und Gäste zu steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, 
wurden verschiedene Maßnahmen ausgearbeitet, 
die das Erscheinungsbild der Innenstadt erhalten 
und qualitätvoll weiterentwickeln sollen. Der Ge-
staltungsleitfaden ist eine dieser Maßnahmen. Als 
übergeordnetes Instrument dient er als Grundla-
ge für das Hof- und Fassadenprogramm sowie die 
Bauberatung.

Hof- und Fassadenprogramm. Um Investitionen 
in der Innenstadt zu erleichtern, soll das Hof- und 
Fassadenprogramm als Instrument der Städtebau-
förderung etabliert werden. Das Programm dient 
der finanziellen Unterstützung von Eigentümer:in-
nen bei der Aufwertung und gestalterischen Ver-
besserung von Fassaden oder privaten Freiflächen. 
Diese Aufwendungen werden dabei zu einem ge-
wissen Anteil finanziell bezuschusst. 

Sondernutzungen an öffentlichen Straßen. Die pri-
vate Nutzung öffentlicher Flächen für die Waren-
präsentation, Werbung oder Außengastronomie 
setzt eine Erlaubnis zur Sondernutzung der Stadt 
Dormagen voraus. Regelungen sind in der „Satzung 
über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzun-
gen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssat-
zung)“ in der jeweils geltenden Fassung geregelt. 
Der Gestaltungsleitfaden ergänzt die Sondernut-
zungssatzung durch gestalterische Vorgaben zu 
Warenauslagen, Werbeanlagen und der Möblie-
rung von Außengastronomie. 

GESTALTUNGSLEITFADEN
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GEBÄUDE UND FASSADENTEILE
Der Gestaltungsleitfaden gibt Hinweise für die äuße-
re Gestaltung von Gebäuden und Fassadenteilen und 
beschreibt Regeln für zukünftige Umbau- und Neu-
bauvorhaben. Erhaltenswerte Eigenarten des Gebäu-
des sollen bei Umbauten bewahrt werden. Für Neu-
bauten gilt allgemein, dass sie sich in ihre Umge-
bung einfügen sollen, ohne den Gestaltungsmerkma-
len zeitgemäßer Architektur zu widersprechen. Maß-
nahmen sind so vorzunehmen, dass prägende Gestal-
tungsmerkmale erhalten und im Sinne einer Adres-
senbildung gestärkt werden.

Jede Bauepoche hat ihre eigene Architektursprache. 
Die für die jeweilige Entstehungszeit der Gebäude 
typischen Gestaltungsmerkmale müssen erkannt und 
bei baulichen Veränderungen berücksichtigt werden. 
Als Grundregeln für Neu- oder Umbauten gelten:

 ϐ Erd- und Obergeschosse bilden eine gestalteri-
sche Einheit.

 ϐ Umbaumaßnahmen an der Fassade berücksich-
tigen die ursprüngliche Fassadenstruktur, insbe-
sondere die Fassadengliederung und nehmen sie 
auf.

 ϐ Symmetrien und Proportionen der Fassadenele-
mente werden erhalten und berücksichtigen das 
Wesen und die typischen Elemente des Gebäude-
typs und seiner Entstehungszeit.

 ϐ Charakteristische, bauzeitspezifische Fassaden- 
und Schmuckelemente, wie Erker, Sockelzonen, 
Gesimse oder Ornamente, sind als wichtige Be-
standteile zu begreifen und werden nicht ent-
fernt, verändert oder überdeckt.

Die folgende Grafik bietet einen Überblick über die 
Bauteile eines Gebäudes, welche Bestandteil des 
vorliegenden Gestaltungsleitfadens sind.

techn. Anlagen

Dächer

Fenster

Werbeanlage

Schaufenster

Dachaufbauten

Fassaden

Balkone Loggien

Vordächer, 
Kragplatten und 
Markisen

privare Freiflächen

GESTALTUNGSLEITFADEN
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Gebäudekubatur und -höhe. Der Stadtgrundriss der 
Dormagener Innenstadt ist maßgeblich durch die 
Kölner Straße geprägt. Hieraus resultiert ein gradlini-
ger, überwiegend homogener Stadtraum mit deutli-
cher Orientierung. Um diesen Charakter zu erhalten, 
gilt es den Wiedererkennungswert der städtebauli-
chen Struktur zu bewahren. Gebäude wenden sich 
dem öffentlichen Straßenraum zu und stadtbildprä-
gende Verbindungen und Wege werden erhalten. Es 
gilt den Eindruck einer abgestimmten Gesamtgestal-
tung zu erzeugen und gleichzeitig auf die spezifische 
Situation entlang der Kölner Straße zu reagieren.

Die räumliche Begrenzung und Ausrichtung von Neu- 
oder Umbauten sollen den vorherrschenden Gege-
benheiten entsprechen und sich aus ihnen ableiten. 
So ist die Stellung des Baukörpers bei baulichen Ver-
änderungen und Erweiterungen grundsätzlich zu er-
halten oder an die der Nachbargebäude anzupassen. 

Das bedeutendste Kriterium zur Sicherung eines ge-
schlossenen Straßenraums ist dabei die Einhaltung 
der Bauflucht. So soll – insbesondere bei Neubauten 
innerhalb der geschlossener Baufluchten entlang der 
Kölner Straße – der Stadtgrundriss akzeptiert und 
vervollständigt werden. Als maßgebliche Baufluch-
ten dienen die Vorgängergebäude oder die Nachbar-
gebäude. Bei freistehenden Bauten können davon 
abweichende Maße zugelassen werden, solange sie 
dem Stadtgrundriss nicht entgegenstehen. 

Neben der Einhaltung der Bauflucht nimmt auch die 
Höhe eines Gebäudes wesentlichen Einfluss auf das 
Stadtbild. In Gänze gilt dabei, dass sich Neu- oder 
Umbauten der Gesamthöhe der umgebenden Be-
bauung anpassen sollen, ohne sie jedoch in gleicher 
Form nachbilden zu müssen. Aus diesem Grund soll-
ten Neu- und Umbauten – unabhängig ihrer Dachge-
staltung – die Geschossigkeit und Höhe der Nachbar-

Durch eine kleinteilige Fassadengestaltung und die Einhaltung der Bauflucht wird der Stadtgrundriss respektiert und vervollständigt.

Große Gebäudeeinheiten sowie Rücksprünge erzeugen ein unstimmiges Stadtbild.-

+
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Große Unterschiede in der Höhenentwicklung führen zu gestalterischen Brüchen und ungewollten Lücken.-

Größe und Lage der Aufbauten wirken sich negativ 
auf das Erscheinungsbild aus. -

Das Angleichen der Gebäudehöhen erzeugt ein homogenes Stadtbild.+

+ Dachaufbauten halten Abstände ein und  
greifen die Fassadengliederung auf. 

Tomatenrot 
RAL 3013

Korallenrot 
RAL 3016

Rotorange 
RAL 2001

Rubinrot 
RAL 3003

Oxidrot 
RAL 3009

Signalbraun 
RAL 8002

Sepiabraun 
RAL 8014

Blassbraun 
RAL 8025

Rehbraun 
RAL 8007

Graphitgrau 
RAL 7024

Umbragrau 
RAL 7022

Anthrazitgrau 
RAL 7016

Blaugrau 
RAL 7031

Rot

Braun

Anthrazit

Um Bezüge zur Umgebung herzustellen, sollte die Dacheindeckung in ortstypischen Farben (in Anleh-
nung an RAL-Farben) ausgeführt werden. 
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gebäude berücksichtigen. Dabei muss die Höhe nicht 
gleich sein, sollte sich aber der umgebenden Bebau-
ung annähern. Hierauf ist insbesondere in der Nach-
barschaft denkmalgeschützter Gebäude zu achten. 
Maßstabssprünge sind dort zu vermeiden, um die be-
sondere Bausubstanz auch zukünftig angemessen in 
Wert halten zu können. Werden Gebäude innerhalb 
einer geschlossenen Bebauung ersetzt, ist der Neu-
bau an die Brandwände der Nachbarbebauung anzu-
schließen, um Lücken im Stadtbild zu vermeiden.

Bei größeren Neubauten, die mehrere historische Par-
zellen umfassen, ist eine Gliederung des Baukörpers 
und der Dachlandschaft sinnvoll. Hierdurch kann das 
historisch typische, kleinparzellige Straßenbild weit-
gehend erhalten oder wiederhergestellt werden. Die 
Gliederung des Baukörpers muss sich dabei nicht 
zwangsläufig aus den historischen Parzellen herlei-
ten, sollte aber sowohl mit der Umgebungsbebauung 
als auch mit der inneren Nutzung und Aufteilung kor-
respondieren.

Dächer und Dachaufbauten. Die Dachlandschaft der 
Dormagener Innenstadt ist geprägt von zum Straßen-
raum traufständigen Satteldächern, mit vielen Auf- 
und Anbauten in unterschiedlichen Größen. Diese tra-
gen zusätzlich zu der heterogenen Fassadengestal-
tung zu einem unruhigen Erscheinungsbild bei. In 
Gänze ist die Dachgestaltung damit auf den Gebäude-
typ und die Nachbarschaft abzustimmen sowie das 
Nebeneinander unverträglicher Dachformen zu ver-
meiden. Stark abweichende Dachformen, -materiali-
en, -farben sowie unangemessene Aufbauten, Rück-
sprünge und Aufstockungen sind zu vermeiden.

Die Dachformen sollen dabei dem Stadtbild entspre-
chend als Sattel- oder Walmdach ausgeführt werden. 
Der Neigungswinkel der Dächer sollte sich an den 
Neigungswinkeln der Nachbargebäude orientieren. 

Flachdächer können als alternative Dachform ent-
wickelt werden, wenn sie der ursprünglichen Gestalt 
des Gebäudes nicht entgegenstehen und sich in die 
Umgebung einfügen. Andere Dachformen und -nei-
gungen sollten lediglich für Übergänge zwischen ver-
schiedenen Firstrichtungen und Dachformen sowie an 
Eckhäusern und für Nebengebäude und untergeord-
nete Gebäudeteile umgesetzt werden. Die Dachein-
deckung bei geneigten Dachflächen sollte in ungla-
sierten Dachziegeln oder Betondachsteinen in den 
ortstypischen Farben Braun, Anthrazit oder Rot ausge-
führt werden. 

Damit das Dach eine Einheit mit dem gesamten Ge-
bäude bildet, sollten sich Aufbauten (Dachgauben, 
-giebel und Dachflächenfenster) dem Dach unterord-
nen. Lage, Gestaltung und Proportion von Aufbauten 
sind auf die Gliederung der Fassade abzustimmen. Aus 
diesem Grund soll die Gesamtlänge aller Dachaufbau-
ten die Hälfte der Firstlänge nicht überschreiten und 
einen Abstand von mindestens 1,50 m zu First und Ort-
gang einhalten. Dachaufbauten sollten als Gauben 
(Aufbauten, die gegenüber der Fassadenflucht deut-
lich zurückgesetzt sind) oder Zwerchhaus/Dacherker 
(ein über der Fassade, nicht zurückgesetzter bündiger 
Aufbau) ausgeführt werden, um dem vorherrschen-
den Stadtbild zu entsprechen. Dachgauben können in 
Form einer Giebel-, Walm- oder Schleppgaube ausge-
bildet werden. Unterschiedliche Giebelformen an ei-
nem Gebäude sind zu vermeiden. Vorhandene, histo-
risch überkommene Dachaufbauten oder -erker sind 
in ihrem Erscheinungsbild zu wahren.

In Material- und Konstruktionswahl sollen sich die 
Dachaufbauten harmonisch in die Dachlandschaft 
einfügen. Die Eindeckung mit Dachziegeln, Holz, nicht 
glänzendem Metall oder Fassadenplatten wird be-
vorzugt. Sie darf der Farbe der sonstigen Dachein-
deckung nicht entgegenstehen. 
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Fassadengestaltung. Die Gebäude in der Dormage-
ner Innenstadt stammen aus unterschiedlichen Epo-
chen und weisen daher eine große Vielfalt auf. Mit 
dem Aufbau der Fassade, also ihrer vertikalen und 
horizontalen Gliederung, kann jedoch eine ausge-
wogene Beziehung zwischen den Gebäuden der un-
terschiedlichen Epochen hergestellt werden, selbst 
wenn sie sich in Konstruktion, Material und Farbig-
keit unterscheiden. So sind Erd- und Obergeschosse 
im Sinne eines Gesamtbauwerkes gestalterisch auf-
einander abzustimmen. Die Gliederungselemente 
sollen den Rhythmus und Maßstab sowie die Propor-
tion des Gebäudes beachten. Wichtige Bezugspunk-
te sind dabei die Lage und Maße von Fenstern, Türen 
sowie Dachaufbauten.

Bei bestehenden Gebäuden soll die Fassadengestal-
tung das Wesen und die typischen Elemente des Ge-
bäudes und seiner Entstehungszeit berücksichtigen. 
Charakteristische Fassadenelemente, wie Erker, So-
ckelzonen, Gesimse oder Schmuckelemente, stehen 
für die Architektur ihrer Epoche und bleiben bei Um-
bau- oder Erneuerungsmaßnahmen erhalten. Bei 
Veränderungen am Gebäude und an der Fassade 
sollten daher die Regeln der jeweiligen Entstehungs-
zeit eingehalten werden.

Die Übernahme der in Dormagen üblichen Fassa-
denmaterialien und -farben bietet eine naheliegen-
de Möglichkeit, Bezüge zur Umgebung herzustellen. 
Hierbei gilt, dass Farbe und Material nicht für jedes 
Gebäude einheitlich sein müssen, aber ein harmoni-
sches Gesamtbild für die Dormagener Innenstadt er-

geben sollen. Art und Farbe der Materialien sind da-
bei so zu wählen, dass sich das Gebäude in seine nä-
here Umgebung einfügt. 

Um den vorherrschenden Gegebenheiten zu ent-
sprechen, sind Fassaden als Putzfassade oder Sicht-
mauerwerk aus Klinker/Ziegel auszuführen. Die Fas-
sadenmaterialien sind über alle Geschosse hinweg 
gleich auszugestalten, um den Zusammenhang zwi-
schen Erd- und Obergeschossen zu bewahren. Die 
Farbigkeit von Erd- und Obergeschossen kann hinge-
gen variieren, sollte sich aber angleichen. Zur Glie-
derung und Gestaltung von untergeordneten Gebäu-
de- und Bauteilen, wie Sockeln oder Fenster-/Türlai-
bungen, können andere Materialien und Farben ge-
wählt werden, sofern sie harmonisch auf die Fassade 
reagieren oder der ursprünglichen Konzeption des 
Gebäudes entsprechen. 

Bei den Putzfassaden sind Weiß-, Beige- und Rottöne 
mit geringer Sättigung anzuwenden, da sie den vor-
herrschenden Gegebenheiten entsprechen. Bei Klin-
ker/Ziegel umfasst das Farbspektrum Rot-, Orange- 
und Brauntöne. Die Farbigkeit kann zwischen den 
einzelnen Gebäudeteilen leicht variieren, die Ver-
wendung einer Mischung aus komplett unterschiedli-
chen Farbtönen sollte jedoch vermieden werden. Auf 
Fassaden mit greller Farbgebung, spiegelnden oder 
glänzenden Materialien sollte verzichtet werden, da 
diese optisch sehr dominant sein können und so das 
gestalterische Zusammenspiel mit den benachbar-
ten Gebäuden gestört wird. 

GESTALTUNGSLEITFADEN
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Charakteristische Fassaden- oder Schmuckelemente beleben das Gebäude und stehen für die jeweilige Bauepoche. Werden bei Neu- oder Um-
bauten Fassadenmaterialien gewählt, die sich nicht in die umgebende Bebauung einfügen, entstehen Brüche im Stadtbild. Beispiele aus Dorma-
gen (links) und Kreuzau (rechts).

-+

+

Sowohl eine streng axiale Fassadengestaltung als auch eine Anordnung mit versetzten Fenstern im Dachgeschoss können ein stimmiges Bild er-
zeugen.

Die Verwendung ortstypischer Fassadenfarben (in Anlehnung an RAL-Farben) ermöglichen ein 
abgestimmtes Stadtbild und stellen Bezüge zur Umgebung her.

Purpurrot 
RAL 3004

Weinrot 
RAL 3005

Perlorange 
RAL 2013

Kaminrot 
RAL 3003

Beige 
RAL 1001

Cremeweiß 
RAL 9001

Grünbeige 
RAL 1000

Platingrau 
RAL 70366

Signalgrau 
RAL 7004

Lichtgrau 
RAL 7035

Fenstergrau 
RAL 7040

Telegrau 
RAL 7045Grau

Rot

Beige

Weiß/Creme

Gelb/Hellorange

Rubinrot 
RAL 3003

Perlweiß 
RAL 1013

Signalweiß 
RAL 9003

Elfenbein 
RAL 1014

Reinweiß 
RAL 9010

Hellelfenbein 
RAL 1015

Verkehrsweiß 
RAL 1016

Sandbeige 
RAL 1002

Grauweiß 
RAL 9002

Ockergelb 
RAL 1024
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Fenster, Schaufenster und Türen. Die Anordnung und 
Proportion der Fenster, Türen und Schaufenster be-
stimmen wesentlich das Erscheinungsbild von Ge-
bäuden, weshalb Größe, Lage und Unterteilung der 
Fenster und Schaufenster sowie Material und Farbe 
der Fensterrahmen auf die Gestaltmerkmale einer 
Fassade abgestimmt werden sollten. Grundsätzlich 
gilt es, die vertikale Gliederung der Obergeschosse 
durch die Lage der Fassadenöffnungen sowie durch 
Stellung von Pfeilern und Wänden im Erdgeschoss 
aufzunehmen. 

Fenster sollen als Einzelfenster oder als Fenstergrup-
pen die Fassade gliedern. Fensterbänder können 
eine starke horizontale Trennwirkung in der Fassade 
entfalten und sind daher zu vermeiden. Dies gilt ins-
besondere für Fenster und Schaufenster in den Erd-
geschosszonen. So besteht die Gefahr, dass sich Erd-
geschosszonen „verselbstständigen“, wenn wieder-
kehrende Fensterformate ohne Rücksicht auf die 
Struktur der jeweiligen Obergeschosse eingebaut 
werden. Insbesondere Schaufenster sollen daher Be-
zug auf die darüber liegenden Fensterachsen neh-
men.

Fenster- und Türrahmungen sollen sich in Farbe und 
Material der Fassadengestaltung angleichen und im-
mer als Einheit behandelt werden. Die Rahmungen 
sind je Gebäude einheitlich zu gestalten. Materialien, 
die eine glänzende oder grelle Wirkung erzeugen, 
sollten nicht verwendet werden. Fenstersprossen 
sind immer konstruktiv, also „echt“ auszubilden. Auf 
die Fensterfläche aufgesetzte Gliederungselemen-
te sind zu vermeiden, da sie – insbesondere an Denk-
mälern und historischen Gebäuden – einen unzurei-
chenden Ersatz darstellen. 

Bei Fenstern ist ausschließlich Klarglas zu verwen-
den. Verspiegelte oder farbige Gläser sind zu vermei-
den, da sie optisch so dominant sein können, dass die 
Gesamtwirkung der Fassade gestört wird. Auch Glas-
bausteine, Ornament-, Draht- sowie Guss- und Press-
gläser können diese ungewünschte Wirkung hervor-
rufen und dürfen daher nicht eingesetzt werden. In 
Ausnahmefällen können Milchglas oder milchglas-
ähnliche Folien für einzelne Fenster verwendet wer-
den, die einen besonderen Schutz der Privatsphäre 
ermöglichen, etwa in Badezimmern oder für Toilet-
ten. Dies gilt ebenso für gewerbliche Nutzungen, wie 
z. B. für Arztpraxen.

GESTALTUNGSLEITFADEN

Sinnvoll angeordnet können verschiedene Fensterformate ein abwechslungsreiches Fassadenbild erzeugen und die Fassadenstruktur ergänzen 
bzw. weiterentwickeln. Die ungeordnete Aufteilung von Türen und Fenstern hingegen stört das Erscheinungsbild. Beispiele aus Coesfeld (links), 
Warendorf (oben rechts) und Gronau (unten rechts).   

-

+ +
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Vordächer, Kragplatten und Markisen. Als integrier-
ter Bestandteil nehmen Kragplatten und Vordächer 
wesentlichen Einfluss auf das Erscheinungsbild eines 
Gebäudes. Der gestalterische Gesamteindruck kann 
durch unproportionierte Konstruktionen und die Ver-
wendung unangemessener Materialien gestört wer-
den. Sie trennen die Geschosse voneinander, versper-
ren den Blick auf die Obergeschosse und zerschnei-
den massiv die Fassade optisch. Vor allem nachträg-
lich angebrachte Kragplatten und Vordächer können 
den Gesamteindruck einer Fassade negativ beein-
flussen. Aus diesem Grund sollte ihre Notwendigkeit, 
unabhängig davon, ob sie geplant oder bereits vor-
handen ist, immer hinterfragt werden. 

Kragplatten und Vordächer sind nur zwischen dem 
Erdgeschoss und der Fensterbrüstungen des 1. Ober-
geschosses anzubringen. Ihre Konstruktionshöhe ist 
auf 0,30 m begrenzt, um die Fassade optisch nicht 
zu zerschneiden. Sie sollen nur 1,50 m in den öffent-
lichen Straßenraum ragen und müssen eine lich-
te Durchgangshöhe von mindestens 2,20 m einhal-
ten. Zur seitlichen Gebäudekante ist ein Abstand 
von mindestens 0,30 m einzuhalten. Kragplatten, die 
über mehrere Gebäude in Konstruktion und Gestalt 

gleich ausgeführt sind, stellen gegenüber der jewei-
ligen Fassade einen Maßstabssprung dar. Auch ihre 
Gliederung in mehrere Abschnitte kann den gestal-
terischen Gesamteindruck einer Fassade empfindlich 
stören. Kragplatten sollten deshalb gestalterisch und 
konstruktiv immer einheitlich durchgebildet wer-
den und Rücksichtig auf die Gliederung einer Fassa-
de nehmen. 

Gestalterisch sind Kragplatten und Vordächer so an-
zubringen, dass sie die Wirkung gliedernder oder ge-
stalterischer Fassadenteile nicht beeinträchtigen. 
Soweit sie nicht zum Gebäudecharakter der jeweili-
gen Bauepoche passen, sollte sogar gänzlich auf sie 
verzichtet werden. Transparente Metall-, Glas- oder 
lichtdurchlässige Kunststoffkonstruktionen stellen 
Alternativen dar, die den gestalterischen Zusammen-
hang zwischen Erd- und Obergeschossen erhalten.

Wie Kragplatten und Vordächer sind Markisen nur 
zwischen dem Erdgeschoss und der Fensterbrüstun-
gen des 1. Obergeschosses anzubringen. Sie sollen 
beweglich bzw. herausfahrbar sein und sind in Mate-
rial und Größe auf die Struktur und Gestalt der Fas-
sade abzustimmen. Um der Gliederung der Fassade 

Vordächer aus Glas erlauben Bezüge zwischen Erd- und Obergeschossen, massive Kragplatten hingegen stören diesen Bezug und beeinträchtigen 
die Fassade. Gelungene Einbindung von Markisen in die Fassadenstruktur. Beispiele aus Dormagen (links), Ratingen (oben rechts) und Dülmen (un-
ten rechts). 
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zu entsprechen, sollen Markisen Bezug auf die Breite 
der Fenster, Schaufenster und Türen nehmen. Dabei 
sollen Markisen untergeordneter Teil der Fassade 
bleiben und dürfen wichtige, strukturgebende Fassa-
denelemente nicht verdecken. 

Ihre herausfahrbare Tiefe ist auf 2.00 m zu begren-
zen. Um als untergeordneter Teil des Gebäudes 
wahrgenommen zu werden, ist zudem ein Abstand 
von mindestens 0,30 m zur Gebäudekante einzuhal-
ten. Textilähnliche Materialien und Oberflächen in 
gedeckten Farben sind zu bevorzugen, glänzende 
Markisentücher zu vermeiden. Pro Gebäude ist nur 
eine Tuchfarbe zu verwenden.

Solaranlagen und weitere technische Anlagen. In 
Zeiten des Klimawandels und des Ressourcenschut-
zes nehmen die Bedeutung und die Errichtung von 
Anlagen zur Energiegewinnung immer weiter zu. So-
laranlagen und weitere haustechnische Anlagen 
zur Strom- oder Wärmeerzeugung spielen dabei als 
nachhaltige und erneuerbare Energieträger eine be-
sondere Rolle. Ihre Errichtung liegt im öffentlichen 
Interesse und ist damit ein wesentlicher Beitrag zum 
Schutz des Klimas. Aufgrund ihrer Größe und Gestalt 
können sie jedoch optisch so dominant sein, dass sie 
die Gebäude und das Stadtbild negativ beeinflussen. 

Um diese negative Wirkung zu vermeiden, sind So-
lar- sowie haustechnische Anlagen möglichst vom 
öffentlichen Straßenraum aus nicht sichtbar anzu-
bringen. Auf der vom öffentlichen Raum sichtbaren 
Seite der Gebäude sind technische Anlagen nur in 

Ausnahmefällen anzubringen, wenn beispielsweise 
nur so ein guter Empfang möglich ist oder die Son-
neneinstrahlung es nötig macht. In diesen Fällen 
sollten sie sich in jedem Fall der Fassadengliederung 
anpassen und so gestaltet werden, dass das Gebäude  
und das Stadtbild nicht beeinträchtigt werden.

Solaranlagen ordnen sich der Dachfläche deutlich 
unter, sodass das Dach in seiner Kontur und Gestal-
tung erhalten bleibt und das Erscheinungsbild nicht 
beeinträchtigt wird. Bei der Anordnung der Anlagen 
ist daher auf eine kompakte und zusammenhängen-
de Anordnung zu achten, um einen gestalterischen 
Zusammenhang herzustellen. Die Solarmodule ha-
ben sich an geometrischen Linien, insbesondere an 
der Dachkante und eventuell vorhandenen Dachgau-
ben, zu orientieren. Die ungleichmäßige Verteilung 
oder das versetzte Anbringen der Module würde zu 
einem unruhigen Erscheinungsbild führen und ist da-
her zu vermeiden. Die Anlagen sollen einen Mindest-
abstand von 0,50 m zu First und Ortgang sowie zu 
Dachaufbauten und -flächenfenstern einhalten. Die 
Oberfläche der Solaranlage sollte so wenig wie mög-
lich aus der Dachhaut herausragen. Am unauffäl-
ligsten ist die Dachintegration der Solarkollektoren 
durch die Verwendung von Solarziegeln. Hierbei sind 
im Gegensatz zur Aufdachmontage keine Unterge-
stelle und Rohrleitungen sichtbar.

Wärmepumpen sowie Klima- und Lüftungsanlagen 
sind im Gebäude unterzubringen. Ausnahmsweise 
sind sie auf der rückwärtigen Gebäudeseite denk-
bar, sofern es die Funktionsfähigkeit und Konstruk-

GESTALTUNGSLEITFADEN
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tion nicht anders ermöglicht. Die Anbringung auf 
dem Dach ist zu vermeiden, da die Dachkonstrukti-
on sowie das Erscheinungsbild erheblich beeinträch-
tigt würden. Insgesamt ist die Anzahl der haustech-
nischen Anlagen auf eine Anlage je Wohneinheit, bei 
Mehrfamilienhäusern auf eine Anlage je Gebäude zu 
beschränken. 

In Zeiten digitaler Übertragungsmöglichkeiten wer-
den Antennen und Satellitenempfänger auf Gebäu-
den immer seltener. Wo sie jedoch weiterhin erfor-
derlich sind, ist die beste Lösung eine Unterbringung 
auf dem Dach mit einer angepassten Gestaltung und 
einer Farbwahl, die sich dem Gebäude und der Dach-
landschaft unterordnet. In diesen Fällen sollten sie 
sich der Dach- und Fassadengestaltung bzw. -gliede-
rung anpassen und so gestaltet werden, dass das Ge-
bäude und das Stadtbild nicht beeinträchtigt werden. 

Technische Anlagen können das Gebäude und das Stadtbild nachhaltig beeinträchtigen. Beispiele aus Ratingen (links) und Coesfeld (rechts).

min. 0,50 m

min. 0,50 m -+

Solar-/Photovoltaikanlagen sind kompakt und zusammenhängend anzuordnen und passen sich in ihrer Farbigkeit dem Dach an. Der ungeordnete 
Aufbau stört die Dachlandschaft. 

- -
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Begrünung von Fassaden und Dächern. Die Begrü-
nung von Gebäuden oder Gebäudeteilen hat den 
Vorteil, die Luftqualität und das Klima kleinräumig 
zu verbessern und Wohnräume vor Hitze und Kälte 
zu schützen. Allgemein ist die Begrünung von Fassa-
den und Dachflächen daher gestattet. 

Um die Fassaden nicht zu beschädigen, sollten Ge-
rüstkletterpflanzen mit Rankhilfe verwendet werden. 
Die Begrünungen sind als gestalterisches Mittel zu 
verstehen und im Sinne eines ansprechenden Stadt-
bildes stets zu pflegen. Insbesondere bei ungestal-
teten (Brand-) Wänden kann die großflächige Fassa-
denbegrünung bzw. -berankung zur Verbesserung 
des Stadtbildes beitragen, da sie dabei hilft, unge-
wollte Lücken oder Höhenversprünge gestalterisch 
aufzuwerten. Eine Begrünung der vom Straßenraum 
abgewandten Gebäudeseiten sowie von Anbauten ist 
stets zu empfehlen. Auch das Kleinklima wird dabei 
positiv beeinflusst.

Ähnliches gilt für die Gestaltung der Dächer. Die 
Dachbegrünung geneigter Dächer ist zu vermeiden, 
da sie einen gestalterischen Bruch in der Dachland-
schaft bedeuten würde. Die Begrünung von Gebäu-
den und Anbauten mit Flachdächern oder von Car-
ports und Garagen ist möglich. In diesen Fällen sind 
die Flachdächer entweder als extensives Gründach, 
also mit einer niedrigen und pflegearmen Bepflan-
zung mit Gräsern, Moosen oder Kräutern, oder als in-
tensives Gründach, mit der Pflanzung von Stauden 
und Gehölzen sowie Rasenflächen, auszuführen. Auf-
grund des wesentlich größeren Klima- und Biodiver-
sitätseffektes ist die intensive Dachbegrünung zu be-
vorzugen. Die Kombination mit Solaranlagen ist zu 
empfehlen. 

Als gestalterisches, dezentes Elemente kann die Begrünung von Fassa-
den das Stadtbild beleben. Beispiele aus Kempen (unten) und Kalkar 
(oben). 
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Private Freiflächen und Einfriedungen. Neben den 
Gebäuden prägen auch die privaten Freiflächen das 
Bild der Dormagener Innenstadt. Dies trifft insbeson-
dere auf die direkt vom Straßenraum einsehbaren 
Flächen, wie Zufahrten, Stellplätze oder Vorgärten, 
zu. Für diese Flächen gilt allgemein, sie möglichst 
nutzbar zu machen und/oder gärtnerisch zu gestal-
ten, damit sie dem Stadtbild positiv nutzen. 

Grundsätzlich sollten alle privaten, nicht überbauten 
Flächen und Parkierungsanlagen durch Einfriedun-
gen in Form von heimischen, ortstypischen Hecken, 
Zäunen oder Mauern begrenzt werden. Mauern soll-
ten in einem stadtbildgerechten und zum Gebäude 
passenden Material (z. B. verputzter Stein, Ziegel-
stein) errichtet werden. Bei Zäunen ist auf eine hoch-
wertige Ausführung als Eisenzaun oder senkrecht ge-
latteter Holzzaun zu achten. Maschen- und Stachel-
draht, Gabionen sowie Wände/Sichtschutze aus Holz, 
Kunststoff oder Glas sind zu vermeiden. Die Kombi-
nation aus Hecke und Mauer ist möglich, sofern Zäu-
ne oder Mauern in Höhe der Hecken hinter diesen 
errichtet werden. Die Höhe der Einfriedungen sollte 
den Blick auf das dahinterliegende Gebäude nicht 
versperren und maximal 1,50 m betragen. Für die 
rückwärtig an den öffentlichen Straßenraum gren-
zenden Freiräume sind größere Höhen möglich, um 
die Privatsphäre zu schützen.

Standplätze für Müllbehälter sollten eingehaust 
oder so angeordnet werden, dass sie vom öffentli-
chen Straßenraum nicht sichtbar sind und damit das 
Stadtbild nicht beeinträchtigen können. Für die Ge-
bäude ohne Vorgärten bedeutet dies, dass die Müll-
behälter im Haus oder im rückwärtigen Bereich (Gär-
ten, Einfahrten etc.) untergebracht werden sollten. 
Die Standplätze sollten bei der Anordnung im öffent-
lich einsehbaren Bereich durch Hecken oder Mauern 

Qualitätvoll gestaltete und gepflegte private Freiflächen wirken sich 
positiv auf das Stadtbild aus. Beispiele aus Dormagen (oben), Kreuzau 
(Mitte) und Coesfeld (unten).

+

+

+
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aus verputztem Stein bzw. Ziegelstein eingehaust 
werden. Auch eine Einfassung mit vertikalen Holzpali-
saden, eine umgrenzende Bepflanzung oder eine 
Kombination mit Fahrrad- oder Kinderwagenabstell-
plätzen kann sinnvoll sein. 

Als Oberflächengestaltung für private, dem öffentli-
chen Straßenraum zugewandte Flächen werden Ra-
sen oder gärtnerisch angelegte Flächen und für befes-
tigte Bereiche die Verwendung von Ziegel- oder Na-
tursteinpflaster empfohlen. Die Verwendung von Zier-
kies, Splitt oder Schotter als Belag ist entsprechend zu 
vermeiden.

Anwendung der Gestaltungshinweise. In der Dorma-
gener Innenstadt gibt es zahlreiche Gebäude, deren 
ursprüngliches Erscheinungsbild durch Umbauten 
deutlich verändert wurde. Speziell die Erdgeschosse 
wurden vielfach überformt. Anhand exemplarischer 
Gebäude aus verschiedenen Epochen wird gezeigt, 
welche typischen Veränderungen in den letzten Jahr-
zehnten vorgenommen wurden. Darauf aufbauend 
wird für diese Gebäude ein Gestaltungsvorschlag er-
arbeitet, der aufzeigt, wie eine mögliche Umgestal-
tung unter Beachtung der genannten Gestaltungshin-
weise aussehen kann.

Die Umbauvorschläge illustrieren dabei, wie ur-
sprüngliche Fassadengliederungen, historische Fen-
ster- und Türformate aber auch Werbeanlagen in mo-
dernem Kontext aufgegriffen und neu interpretiert 
werden können. Von zentraler Bedeutung ist der ein-
deutige Bezug zwischen Erd- und Obergeschossen 
und die reduzierte, stadtbildgerechte Anbringung von 
Werbeanlagen. 

GESTALTUNGSLEITFADEN
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1970er - 1980er

        aktueller Zustand                Gestaltungsprinzipien      Gestaltungsvorschlag

Durch Veränderungen der Erdgeschosszone wurde 
die axiale Gliederung der ursprünglichen Fassade 
stark verändert. Die Anbringung der massiven Krag-
platte sowie die Vergrößerung der Schaufenster un-
terbrechen den Zusammenhang zwischen Erd- und 
Obergeschossen. Die angebrachten Werbeanlagen so-
wie deren Proportion und Gestalt überladen die Fas-
sade und stören das Erscheinungsbild.

Der Gestaltungsvorschlag greift die axiale Gliederung 
der Obergeschosse auf und gleicht die Gliederung 

der Schaufenster in der Erdgeschosszone an, ohne die 
Werbewirkung einzuschränken. Größe und Lage der 
Werbeanlagen richten sich an der Fassadengliede-
rung aus. Die Kragplatte wird gegenüber einem filig-
ranen und lichtdurchlässigen Vordach zurückgenom-
men. In den Raum ragende Werbeanlagen beschrän-
ken sich auf die Erdgeschosszone, zusätzliche Paral-
lelwerbeanalgen werden gestalterisch aufeinander 
abgestimmt. Beklebungen werden auf ein Minimum 
reduziert, um die Weitsicht und Wirkung des Ladenlo-
kals offen und durchlässig zu gestalten.
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Jahrhundertwende und älter

        aktueller Zustand                Gestaltungsprinzipien      Gestaltungsvorschlag

Die aktuelle Fassadenstruktur weist keinen eindeu-
tigen Bezug zwischen Erd- und Obergeschossen auf. 
Um den Einbau großer Schaufenster zu ermöglichen, 
wurden die gliedernden, vertikalen Fassadenelemen-
te durch Umbauten in den letzten Jahrzehnten im 
Erdgeschoss gekappt sowie stilbildender Fassaden-
schmuck beseitigt. Die Proportion der Werbeanlagen 
überlädt die Fassade. 
 
Der Gestaltungsvorschlag greift die ursprüngliche 
Gliederung der Fassade auf. Die historische Pfeiler-/

Stützenstellung wird wieder hergestellt, sodass ein 
deutlicher Bezug zwischen Erd- und Obergeschoss er-
zeugt wird. Die Werbeanlagen werden in ihren Maßen 
zurückgenommen und durch dem historischen Ge-
bäude angepasste Werbungen ersetzt. Durch die Re-
duktion der Werbeanlagen sowie die Herstellung des 
axialen Bezugs zwischen Erd- und Obergeschossen, 
werden wichtige historische Stilelemente hervorge-
hoben. Die Fenster werden gesprosst, um dem histori-
schen Erscheinungsbild zu entsprechen. 
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Jahrhundertwende und älter

        aktueller Zustand                Gestaltungsprinzipien      Gestaltungsvorschlag

Umbauten im Erdgeschoss haben die historische Fas-
sadenstruktur und typischen Proportionen des Ge-
bäudes verändert. Die heutige Fassade wirkt dadurch 
gestört. Ungegliederte Schaufensterzonen mit Kunst-
stofflaibungen sprengen den Maßstab der Fassade 
und stehen dem historischen Erscheinungsbild ge-
genüber. Eine großformatige Kragplatte sowie Paral-
lelwerbungen sind optisch so dominant, dass sie das 
Erscheinungsbild der Fassade stören. 

Der Gestaltungsvorschlag stellt die axiale Fassaden-
gliederung wieder her. Zudem werden die großen, 
unproportionalen Schaufenster zugunsten einer aus-
gewogenen und detaillierteren Strukturierung ver-
kleinert. Auch mit diesem Gestaltungsvorschlag wer-
den die Fenster entsprechend des historischen Ein-
drucks gesprosst. Fensterfassungen aus Holz sind zu 
bevorzugen. Zudem wird die große Kragplatte zu-
rückgenommen und durch kleinere Vordächer er-
setzt. Zusätzlich sollen in ihrer Größe angepasste Pa-
rallelwerbeanlagen die Werbewirkung ergänzen. 
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WERBEANLAGEN AM GEBÄUDE
Werbung hat die Funktion aufzufallen und sich aus 
der Menge der Konkurrenz herauszuheben. Die zu 
auffällige und überdimensionierte Gestaltung sowie 
die Häufung von Werbeanlagen können jedoch das 
Erscheinungsbild von Geschäftslagen erheblich stö-
ren. 

Dabei müssen Werbeanlagen nicht zwangsläufig 
besonders auffallen, um Wirksamkeit zu erzeugen. 
Häufig ist es gerade zurückhaltende und ortsbildge-
rechte Werbung, welche dazu beiträgt, dass nicht nur 
mit Hilfe des Werbeträgers, sondern vor allem durch 
das gelungene Zusammenspiel von Werbung und Ar-
chitektur Aufmerksamkeit erzeugt werden kann. Im 
Grundsatz gilt daher, dass sich Werbeanlagen an Ge-
bäuden optisch der Fassade unterordnen sollen, um 
die gestalterische Qualität eines Gebäudes oder En-
sembles nicht zu beeinträchtigen. 

Grundsätzlich sind bei der Anbringung von Werbean-
lagen folgende Aspekte zu beachten:

 ϐ Werbeanlagen passen sich in Größe, Lage und 
Proportion der Fassadenstruktur an

 ϐ Werbeanlagen greifen nicht auf mehrere Gebäu-
de über

 ϐ unangemessene Farbkontraste sind zu vermeiden
 ϐ prägende, gliedernde und belebende Fassaden-

teile oder sonstige dekorative Elemente, wie 
Brüstungen, Pfeiler, Gesimse oder Stuckaturen, 
werden nicht durch Werbeanlagen verdeckt oder 
gestört

 ϐ Werbeanlagen werden nicht an oder auf gestalt-
prägenden Gebäudeteilen, wie Erkern, Dächern 
oder Schornsteinen, angebracht

 ϐ Werbeanlagen sind nur an der Straßenfront, nicht 
an Seiten- oder Brandwänden zu befestigen

 ϐ es entstehen keine nachteiligen Auswirkungen 
auf Nachbargebäude

Innerhalb des Gestaltungsleitfadens wird unterschie-
den zwischen Parallel-, Ausleger- und sonstigen Wer-
beanlagen. Parallel-/Flachwerbeanlagen werden als 
Wandwerbungen parallel zur Fassade angebracht. 
Auslegerwerbeanlagen werden hingegen winklig 
bzw. senkrecht zur Fassade befestigt und ragen da-
mit in den Luftraum der Straße. Unter sonstigen An-
lagen werden Beklebungen, Wechselwerbungen 
oder auch optische bzw. animierte Werbeanlagen 
zusammengefasst. 

GESTALTUNGSLEITFADEN
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Parallel-/Flachwerbeanlagen. Parallel- bzw. Flach-
werbeanlagen sind als Bestandteil des gesamten Ge-
bäudes zu begreifen. Dadurch sollten sie grundsätz-
lich auf die Gliederung der Fassade Rücksicht neh-
men. Als bezugnehmende Gestaltungsmerkmale 
können hierbei Lage und Proportion der Fenster, Tü-
ren und Schaufenster sowie gliedernde und beleben-
de Fassadenelemente herangezogen werden. 

Pro Ladenlokal ist nur eine Parallelwerbeanlage an-
zubringen. Sie ist dem Geschäft klar zuzuordnen und 
soll deshalb nur unterhalb der Fensterbrüstungen 
des 1. Obergeschosses angeordnet werden. Ihre Ge-
samtbreite sollte dabei die Hälfte der Breite des Ge-
schäftslokals nicht überschreiten. Zur Außenkante 
des Gebäudes ist ein Abstand von mindestens 0,50 m 
einzuhalten.

Parallelwerbungen sollten nur als Einzelbuchstaben 
oder direkt auf die Fassade angebrachte Schriftzüge 
ausgebildet werden. Die Schriftzüge können durch 
die Nutzung kennzeichnende Symbole oder Firmen-
logos ergänzt werden. Einzelbuchstaben sollen ma-
ximal 0,50 m, Symbole oder Logos höchstens 0,80 m 
hoch sein. Zur Fassade geneigte oder gekippte Anla-
gen sind zu vermeiden, da sie ein unruhiges Straßen-
bild erzeugen. 

Parallelwerbungen sollen nicht durch hinterlegte, 
gestaltete Platten den Eindruck einer flächigen Wer-
betafel erzeugen. Auch auf Leucht- bzw. Transpa-
rentkästen sollte verzichtet werden. Erlaubt sind je-
doch Schriftzüge und Logos aus selbstleuchtenden 
Elementen oder solche, die von vorne oder hinten 
beleuchtet sind. Auch die Kombination von Werbean-
lage und Kragplatte ist unerwünscht. Die Anbringung 
an der Unter-, Ober- oder Stirnseite von Kragplatten 
ist daher zu vermeiden.

Maßstäblich und zurückhaltende als Einzelbuchstaben angebrachte 
Parallel-/Flachwerbeanlagen passen sich der Fassadengestaltung an. 
Beispiele aus Dormagen (1 + 2) und Quedlinburg (3 +4).

1

2

3

4

+

+

+

+
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Auslegerwerbeanlagen. Eine Auslegerwerbeanlage 
gehört in der Regel zum Geschäft im Erdgeschoss. 
Deshalb sollte sie maximal bis zur Fensterbrüstung 
des 1. Obergeschosses angebracht werden. Nur wenn 
die Obergeschosse gewerblich genutzt werden, kann 
die Werbung über Auslegerwerbeanlagen auch in 
den Obergeschossen ermöglicht werden.

Ausleger sind rechtwinklig zur Gebäudefront anzu-
bringen. Sie sind quadratisch oder rechtwinklig zu 
gestalten. Würfel, Pyramiden, Kugeln oder ähnliche 
Körper sind zu vermeiden. Wie bei Parallelwerbun-
gen ist für jede selbstständige Nutzungseinheit nur 
eine Auslegerwerbung anzubringen. Diese muss eine 
lichte Durchgangshöhe von mindestens 2,20 m ein-
halten und sollte maximal 0,50 m in den Straßen-
raum ragen. Wird die Werbeanlage an einem Ge-

Qualitätvoll gestaltete und in ihrer Größe und Form angepasste Auslegerwerbung erhöht die Aufmerksamkeit für das Ladenlokal. Die ungeregelte 
Anbringung sowie unangemessene Farbkontraste stören hingegen die Architektur. Beispiele aus Lemgo (links), Dormagen (oben rechts) und Her-
ne (unten rechts).

bäude errichtet, welches sich zu einer befahrenen 
Straße orientiert, ist ein Mindestabstand von 0,70 m 
zur Fahrbahn einhalten. Die Breite der Werbeanla-
gen sollte dabei höchstens 0,25 m betragen und die 
Höhe von 1,00 m nicht überschritten werden. Selbst-
leuchtende Werbeanlagen sollten nur dann ange-
bracht werden, wenn lediglich die Einzelbuchstaben 
hinterleuchtet sind. Reine Leucht- bzw. Transparent-
kästen, mit einer durch eine Lichtquelle im Kastenin-
neren beleuchteten Frontflächen, sind zu vermeiden. 

An fassadengliedernden und vorkragenden Gebäu-
deteilen, wie Erkern, Gesimsen oder Kanzeln, sowie 
an Einfriedungen, Dächern, Schornsteinen und Toren 
wirken Auslegerwerbungen besonders störend und 
sind zu vermeiden.

+ +

-
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Sonstige Werbeanlagen. Neben der „klassischen“ Ge-
schäftswerbung finden sich neue, optisch dominan-
te Werbeanlagen entlang der Kölner Straße, die sich 
jedoch oftmals störend auf das Erscheinungsbild der 
Innenstadt auswirken. Bewegte Außenwerbung und 
Lichtspiele (Lauf- und Blinklichter, Wechselbildwer-
bung) sind besonders aufdringlich und deshalb zu 
vermeiden. 

Auch das großflächige Bekleben, Verstreichen, Ver-
stellen oder Verhängen von Fenstern und Schaufens-
tern wirkt abweisend und beeinträchtigt das Stadt-
bild. Aus diesem Grund ist das Verkleben und Be-
streichen sowie das Versperren von Fenstern und 
Schaufenstern durch Vorhänge oder Stellwände zu 
Werbezwecken lediglich auf die Dauer von Umbau-
maßnahmen oder zeitlich begrenzten Werbeaktio-
nen zu beschränken. Fenster oberhalb des Erdge-
schosses sollten immer unverdeckt bleiben.

In Ausnahmen können Beklebungen angebracht wer-
den, wenn sie nicht flächig wirken und maximal ei-
nen Umfang von 25 % der Schaufensterflächen je 

Ladenlokal umfassen. In diesen Fällen sind sie als 
Schriftzüge oder die Nutzung kennzeichnende Sym-
bole zu gestalten. Sie sollten dabei ausschließlich 
auf der Innenseite der Scheibe angebracht werden. 
Bei Leerständen oder sensiblen Nutzungen, die ein 
großes Maß an Privatsphäre verlangen, können da-
von Abweichungen insbesondere für nichtgewerbli-
che oder kulturelle Zwecke zugelassen werden. Ähn-
liches gilt für Spannbänder, bewegte Plakate und 
Werbefahnen. Sie können das Erscheinungsbild einer 
Fassade deutlich beeinträchtigen und sollten des-
halb nur bei besonderen Anlässen, wie Märkten, Fes-
ten oder besonderen Veranstaltungen, verwendet 
werden.

Ähnliches gilt für die Anbringung von Hinweisschil-
dern oder Orientierungstafeln. Sie sollen sich dem 
Gebäude unterordnen und sind lediglich auf der vom 
öffentlichen Raum sichtbaren Seite der Gebäude an-
zubringen. Ihre Lage ist so zu wählen, dass sie unter-
geordneter Bestandteil der Fassade bleiben und Ge-
staltungselemente optisch nicht beeinträchtigen. 

Gut gestaltete, reduzierte sowie der Nutzung angepasste Beklebungen des Schaufensters. Beispiele aus Dormagen (oben links) und Herne (oben 
rechts). Für sensible Nutzungen können größere Flächen beklebt werden. Beispiel aus Lippstadt (unten links). Flächige Beklebungen mit starken 
Farbkontrasten beeinträchtigen die Wirkung. Beispiel aus Herne (unten rechts.).

+

+

+

-
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SONDERNUTZUNGEN IM ÖFFENTLICHEN RAUM
Der Gestaltung des öffentlichen Raums in der Dor-
magener Innenstadt kommt aufgrund seiner stadt-
bildprägenden Ausstrahlung besondere Beachtung 
zu. Allgemein ist dabei zwischen der Gestaltung öf-
fentlicher Flächen durch die Stadt Dormagen und 
der Nutzung des öffentlichen Raums durch Private 
zu unterscheiden. 

Allgemein erzeugt die private Nutzung öffentlicher 
Flächen für die Warenpräsentation, Werbung oder 
Außengastronomie Aufmerksamkeit, belebt Ge-
schäftslagen und trägt damit entscheidend zur At-
mosphäre und zum Image der Innenstadt bei. Aus 
diesem Grund wird die Inanspruchnahme von Son-
dernutzungen im öffentlichen Raum begrüßt. Auf-
grund seines großen Einflusses auf das Stadtbild gilt 
es jedoch auch, Regeln für die Ausweisung und Ge-
staltung dieser Sondernutzungen festzulegen.

Die private Nutzung öffentlicher Flächen für die Wa-
renpräsentation, Werbung oder Außengastronomie 
setzt dabei eine Erlaubnis zur Sondernutzung der 

Stadt Dormagen voraus. Regelungen zu Sondernut-
zungen sind in der „Satzung über Erlaubnisse und 
Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Stra-
ßen (Sondernutzungssatzung)“ in der jeweils gel-
tenden Fassung geregelt. Die Hinweise des Gestal-
tungsleitfadens dienen als Ergänzung zur Sondernut-
zungssatzung, können sie im konkreten Genehmi-
gungsfall jedoch nicht ersetzen. 

Auf Grundlage der Satzung und des Leitfadens sind 
als übergeordnete Vorgaben stets zu beachten:

 ϐ Sondernutzungen fügen sich in das Stadtbild ein 
und ordnen sich der vorhandenen Stadtmöblie-
rung unter

 ϐ Sondernutzungen sind den zugehörigen Ladenlo-
kalen deutlich zugeordnet

 ϐ die Wegeführung und Orientierung von Fußgän-
ger:innen sowie sonstigen Verkehrsteilnehmen-
den darf nicht beeinträchtigt werden

 ϐ Sondernutzungen stehen immer im sinnvollen Zu-
sammenhang mit der Nutzung des jeweiligen La-
denlokals

Private Nutzungen öffentlicher Flächen für Warenpräsentation, Werbung oder Außengastronomie setzt eine Erlaubnis zur Sondernutzung der 
Stadt Dormagen voraus. (Beispiel aus Dormagen)
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Warenauslagen. Die professionelle Präsentation von 
Waren im öffentlichen Raum steigert die Erlebnis-
qualität und trägt zur Adressbildung der Kölner Stra-
ße als „Ort des Warenaustauschs“ bei. Die Häufung 
von Warenauslagen auf engem Raum kann jedoch 
zu einer Überfrachtung des öffentlichen Raums füh-
ren und damit die Gestalt und die Nutzbarkeit be-
einträchtigen. Aus diesem Grund ist bei Auslagen auf 
deren Verhältnismäßigkeit zu achten. Der öffentli-
che Raum soll lediglich der Präsentation besonderer 
Angebote dienen und keine Erweiterung der Ausstel-
lungsfläche des Ladenlokals darstellen.

Warenauslagen sind nur im Bereich der eigenen Ge-
schäfts- bzw. Schaufensterfront aufzustellen. Das 
Befestigen der Waren an Fassaden, Markisen oder 
Schaufenstern stört Blickbeziehungen zum Gebäude 
und sollte daher vermieden werden. Auslagen sind 
lediglich auf kleinformatige Waren zu beschränken. 

Gestalterisch angemessenes Außenmobiliar erhöht die Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums. Die ungeregelte Anordnung der Warenausla-
gen beeinträchtigt das Stadtbild. Beispiele aus Dormagen (links), Herne (oben rechts) und Ratingen (unten rechts). 

Die Auslage von Verbrauchsgütern, die für die Prä-
sentation im öffentlichen Raum unangemessen sind 
beeinträchtigt hingegen die Gestaltqualität und be-
einflusst das Image des öffentlichen Raums negativ. 

Die Auslagen sollten in Material und Farbe aufein-
ander abgestimmt werden und einen harmonischen 
Gesamteindruck erzeugen. Die Waren können in an-
spruchsvollen Körben, auf Tischen oder bei Textilien 
in Längs- und Rundständern präsentiert werden. Die 
Höhe der Warenständer sollte dabei auf 1,50 m be-
grenzt bleiben. Anspruchsloses Mobiliar sowie die 
Präsentation der Waren auf Transportmitteln, wie 
Paletten, Palettencontainern oder Kartons und Kis-
ten, wirkt hingegen provisorisch und ist deshalb ge-
stalterisch unzureichend. Ausnahmen sollten ledig-
lich für die Präsentation von Obst und Gemüse ge-
währt werden.

+ +

-
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Mobile Werbeträger. Mobile Werbeträger sind für 
die Präsentation des Geschäftes insbesondere ent-
lang der Kölner Straße von großer Bedeutung. Ihre 
Anhäufung sowie die Verwendung großer und grell-
farbener Ausfertigungen können allerdings zur ge-
stalterischen Beeinträchtigung des öffentlichen 
Raums führen. Als Richtwert gilt daher, dass pro La-
denlokal lediglich ein mobiler Werbeträger verwen-
det werden sollte. 
 
Wie bei Warenauslagen sind auch mobile Werbe-
träger nur im Bereich der eigenen Geschäfts- bzw. 
Schaufensterfront aufzustellen. Die Werbeanlage ist 
so aufzustellen, dass ein eindeutiger Bezug zwischen 
Ladenlokal und Werbeanlage entsteht. Als Werbe-
anlage sollte lediglich ein Plakatständer oder eine 
Flipchart verwendet werden. Farblich besonders auf-
dringliche sowie bewegliche oder sich drehende 
Werbeträger, wie beispielsweise Flying Banner, stö-
ren das Straßenbild und sollten vermieden werden. 

Bei der Ausführung ist auf hochwertige Materialien, 
wie beispielsweise Holz oder Metall/Aluminium zu 
achten. Besonders aufdringliche sowie bewegliche 
oder sich drehende Werbeträger stören das Straßen-
bild und sollten vermieden werden. Die maximale 
Grundfläche von Plakatständern und Flipcharts soll-
te 1,00 qm nicht überschreiten.

Außengastronomie. Die Ausstattung des öffentlichen 
Raums mit Mobiliar für Außengastronomie trägt we-
sentlich zum Erscheinungsbild der Dormagener In-
nenstadt bei. So bilden gastronomische Betriebe bei-
spielsweise am nördlichen Eingang der Kölner Stra-
ße und am Paul-Wierich-Platz prägende Nutzungen, 
die das Erscheinungsbild prägen und zum Besuch 
einladen. Umso wichtiger ist es, die Außengastrono-
mie mit Sorgfalt und qualitativ hochwertig zu gestal-
ten. Die Vielfältigkeit des Mobiliars und deren oft-
mals ungeordnete Aufstellung können das Stadtbild 
jedoch beeinträchtigen. Aus diesem Grund sollte die 

Dem Ladenlokal klar zugeordnete mobile Werbeträger ordnen den öffentlichen Raum und verbessern die Werbewirkung. Beispiele aus Coesfeld 
(links) und Herne (rechts).

GESTALTUNGSLEITFADEN

+ +
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Anspruchsvolles Mobiliar und deren aufeinander abgestimmte Anordnung dienen dem Stadtbild und beleben den öffentlichen Raum. Ergänzun-
gen durch Schirme oder Einfriedungen sollten immer qualitätvoll gestaltet und auf die sonstige Möblierung abgestimmt sein. Beispiele aus Dor-
magen (links), Dortmund (oben) und Herne (unten).

tet sein sollten. Sie sind in ihrer Höhe auf 1,30 m zu 
begrenzen. 

Sonnenschirme sollen nur im sinnfälligen Zusam-
menhang mit anderem Außenmobiliar verwendet 
werden. Die Verwendung von Sonnenschirmen allein 
zu Werbezwecken wirkt störend und ist deshalb un-
erwünscht. Auch Überdachungen in Form von Zel-
ten oder Pavillons sind zu vermeiden. Sonnenschir-
me sollten in Farbe, Form und Größe auf die räumli-
che Umgebung und das weitere Außenmobiliar ab-
gestimmt werden. Sie sollten pro Ladenlokal ein-
heitlich und in hellen Farben ausgeführt sein. Ähn-
lich wie bei Werbeanlagen und Warenauslagen soll-
te das Mobiliar daher nur im Bereich der eigenen Ge-
schäftsfront aufgestellt werden. Der Fußgängerver-
kehr sowie wichtige Blickbeziehungen dürfen nicht 
beeinträchtigt werden.

Möblierung pro Gastronomiebetrieb in Form, Materi-
al und Farbe einheitlich gestaltet sein. Bei der Mate-
rialwahl der Möbel sind vorrangig Stahl, Aluminium, 
Holz oder Flechtwerk zu verwenden. Nur ausnahms-
weise sind Kunststoffmöbel erlaubt, sobald sie einen 
besonderen gestalterischen Anspruch erfüllen. Die 
üblichen Monoblock-Kunststoffstühle sind zu ver-
meiden.

Einfriedungen des Mobiliars erzeugen oftmals ei-
nen abweisenden Eindruck. Um den Charakter ei-
nes durchlässigen öffentlichen Raumes zu erhalten, 
sollten räumliche Abgrenzungen durch Zäune, Ge-
länder, Wände oder Sichtschutzelemente vermie-
den werden. Auch Bodenbeläge, wie Teppiche, Mat-
ten, Kunstrasen, Holzböden oder Podeste, sind un-
erwünscht. Ausnahmsweise können transparente 
Windschutze und Pflanzkübel als Abgrenzung die-
nen, die allerdings in Material und Gestaltung inner-
halb einer Anlage einheitlich und qualitätvoll gestal-

+ +

+
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